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I. Genehmigung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aufgrund Ihres Antrages vom 21. Oktober 2019 wird Ihnen gemäß 
 

 §§ 4 und 6 ff des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der z Zt. geltenden 
Fassung und der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) in der z. Zt. geltenden Fassung 
 

 § 1 und der lfd. Nr. 1.6.2 des Anhangs Nr. 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 
4. BImSchV) in der z. Zt. geltenden Fassung 
 

 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf den Gebieten des Arbeitsschutz-, Immissi-
onsschutz-, Sprengstoff-, Gentechnik- und Strahlenschutzrechts sowie in anderen 
Rechtsgebieten (ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz vom 30.10.2015 (Nds. GVBl. S. 272) in 
der zurzeit geltenden Fassung 

 
die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von 
einer Windenergieanlage (WEA 3) des Typs Enercon E-138 EP3 E2 
 
mit einer Nabenhöhe von 160 m, einer maximalen Gesamthöhe von 229 m über natür-
lich gewachsenem Gelände und einem Rotordurchmesser von 138 m sowie einer 
Nennleistung von 4,2 MW 
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entsprechend den Darstellungen im Lageplan im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Nr. 72 „Sondergebiet Windpark Südlich Hörsten“ erteilt. 
 
Standort der Anlage: 
 
Bauort:   Fürstenau 
Gemarkung: Hollenstede 
Flur:     27 
Flurstück:  98/1 
 
 
Diese Genehmigung schließt die nach § 59 bzw. § 64 der Niedersächsischen Bauord-
nung (NBauO) erforderliche Baugenehmigung ein. Sie gilt auch für und gegen die 
Rechtsnachfolger des Bauherrn und der Nachbarn (§ 70 Abs. 6 NBauO). Gemäß § 52 
Abs. 1 NBauO ist der Bauherr dafür verantwortlich, dass die von ihm veranlasste 
Baumaßnahme dem öffentlichen Recht entspricht. 
 
Sie beinhaltet zudem die wasserrechtliche Genehmigung zur Verrohrung der Gräben 
„Graben Hoeveler“ und „Wegseitengraben für Gemeindeweg“ auf einer Gesamtlänge 
von 80 m gem. § 68 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie die wasserrechtliche 
Genehmigung zur Kreuzung von den Gewässern „Graben Dasslage“, „Torfgraben“ 
und „Ahe“ zur Verlegung von Mittelspannungskabeln und Datenkabel gem. § 57 des 
Niedersächsischen Wassergesetztes (NWG) (s. Punkt I.B). 
 
Sie beinhaltet außerdem die Zustimmung der Niedersächsischen Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr - Luftfahrtbehörde - für das vorgenannte Vorhaben gemäß § 
14 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) in zurzeit geltenden Fassung unter der Maßgabe 
von Auflagen (s. Pkt. IV: Auflagen) zur Wahrung der Sicherheit des Luftverkehrs und 
zum Schutz der Allgemeinheit. 
 
Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der privaten Rechte Dritter und der behördlichen 
Entscheidungen, die nach dem § 13 BImSchG von der Genehmigung ausgenommen sind 
(z.B. Genehmigungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz). 
 
Die Genehmigung und die als Anlagen beigefügten Unterlagen sind beim Betrieb so 
aufzubewahren, dass sie jederzeit vorgelegt werden können. 
 
 
 

I.B Wasserrechtliche Genehmigung 
 
Entsprechend Ihres Antrages vom 11.04.2019 erteile ich Ihnen die Genehmigung 
 

 das auf dem in der Flur 27 der Gemarkung Hollenstede, Stadt Fürstenau, gelegene 
Flurstück 75 verlaufende Gewässer 3. Ordnung „Graben Hoeveler“ in zwei Abschnitten 
auf einer Länge von jeweils 20 m mit einem Betonrohr DN 600 mm zu verrohren (Zu-
fahrt WEA 1), 
 

 das auf dem in der Flur 23 der Gemarkung Höckel, Gemeinde Voltlage, gelegene Flur-
stück 34 verlaufende Gewässer 3. Ordnung „Wegeseitengraben Gemeindeweg“ in 
zwei Abschnitten auf einer Länge von jeweils 20 m mit einem Betonrohr DN 400 mm zu 
verrohren (Zufahrten WEA 3 und WEA 4), 
 

 das auf dem in der Flur 27 der Gemarkung Hollenstede, Stadt Fürstenau, gelegene 
Flurstück 94 verlaufende Gewässer 3. Ordnung „Graben Dasslage“ mit einem Schutz-
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rohr PE-Rohr Da 180 mm für ein Mittelspannungskabel 30 kV und PE-Schutzrohr DN 
50 zu unterkreuzen, 
 

 das auf dem in Flur 31 der Gemarkung Hollenstede, Stadt Fürstenau, gelegene Flur-
stück 80 verlaufende Gewässer 3. Ordnung „Torfgraben“ mit einem Schutzrohr PE-
Rohr Da 180 mm für ein Mittelspannungskabel 30 kV und PE-Schutzrohr DN 50 zu un-
terkreuzen und 
 

 das auf dem in der Flur 32 der Gemarkung Hollenstede, Stadt Fürstenau, gelegenes 
Flurstück 32 verlaufende Gewässer 2. Ordnung „Ahe“ mit einem Schutzrohr PE-Rohr 
Da 180 mm für ein Mittelspannungskabel 30 kV und PE-Schutzrohr DN 50 zu unter-
kreuzen. 

 
Die mit dem Prüfvermerk vom 26.06.2019 versehenen Antragsunterlagen vom 11.04.2019 
(Grüneintragungen sind verbindlich) sind Bestandteil der Genehmigung. 
 
Nachfolgende Nebenbestimmungen sind zu beachten: 
 

1. Die Ausführung der Maßnahme hat gemäß den geprüften Antragsunterlagen zu erfol-
gen. Jede geplante Änderung der Maßnahme bedarf vor Ausführung einer schriftlichen 
Anzeige. 
 

2. Während der Bauarbeiten und der Kreuzungsarbeiten muss der ordnungsgemäße 
Wasserabfluss in den von den Maßnahmen betroffenen Gewässern jederzeit gewähr-
leistet sein. 
 

3. Eventuell vorhandene Anlagen der Grundstücksentwässerung (Oberflächenentwässe-
rung, Drainagen) sind an die jeweils zu verrohrenden Gewässerstrecken ordnungsge-
mäß wieder anzuschließen. 
 

4. Die Erhaltung und Unterhaltung für die Verrohrungen obliegen Ihnen. Sie gehen ggf. 
auf Ihre Rechtsnachfolger über. 
 

5. Sie haben dafür zu sorgen, dass während der Bauarbeiten keine wassergefährdenden 
Stoffe wie beispielsweise Treib- und Schmierstoffe Gewässer oder Grundwasser ver-
unreinigen. Gelangen wassergefährdende Stoffe durch ein unvorhergesehenes Ereig-
nis in die Gewässer oder das Grundwasser, haben Sie die Untere Wasserbehörde un-
verzüglich davon in Kenntnis zu setzen. 
 

6. Sämtliche Schäden, die im oder am Gewässer aufgrund der beantragten Maßnahme 
entstehen, sind auf Ihre Kosten zu beseitigen. 
 

7. Vor Baubeginn sind alle Leitungstrassen der verschiedenen Versorgungsträger zu er-
kunden, um sicherzustellen, dass durch ihr Vorhaben keine Schäden an bereits verleg-
ten Versorgungsleitungen entstehen können. 
 

8. Die Gewässer sind mindestens 1,5 m unter der Gewässersohle zu kreuzen und die 
Tiefenlage ist beidseitig auf einer Länge von mindestens 1,5 m von den Böschungs-
kanten zu halten. 
 

9. Führt die Verlegung der Erdkabel in bzw. an den Gewässern zu Auskolkungen, Verfla-
chungen oder ähnlichen Beeinträchtigungen des Wasserabflusses und der Unterhal-
tung, so haben Sie diese auf Ihre Kosten zu beseitigen. 
 

10. Sollte eine Markierung/Beschilderung der verlegten Leitungen vorgenommen werden, 
so ist diese so zu setzen bzw. zu stellen, dass die Räumungsarbeiten an den Gewäs-
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sern nicht behindert werden (mindestens 1 m von der Böschungsoberkante entfernt). 
In Ein- und Ausfahrten dürfen keine Markierungen gesetzt werden. 
 

11. Die Bestimmungen der Verbandssatzung des Unterhaltungs- und Landschaftspflege-
verband Nr. 94 „Große Aa“ (UHV 94) sind zu beachten (siehe beigefügter Auszug). 
 

12. Der Abschluss der Baumaßnahme ist der Unteren Wasserbehörde des Landkreises 
Osnabrück zur Abnahme anzuzeigen. Der UHV Nr. 94, der Wasser- und Bodenver-
band Fürstenau und die Gemeinde Voltlage sind daran zu beteiligen. 
 

 
Begründung: 
 
Rechtsgrundlage für die Verrohrungen ist § 68 WHG und für die Unterkreuzungen § 57 
NWG. Ich habe Ihrem Antrag entsprochen, da das Vorhaben keine Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere keine erhebliche und dauerhafte, nicht ausgleichbare 
Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen erwar-
ten lässt und ihm andere Anforderungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz oder sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht entgegenstehen. Durch das Vorhaben sind erhebli-
che Umweltauswirkungen nicht zu erwarten, sodass auch ein Verstoß gegen das Ver-
schlechterungsverbot sowie gegen das Verbesserungsgebot nicht zu befürchten ist.  
 
 
 

II. Genehmigungsunterlagen 
 

Die nachfolgend aufgeführten Antragsunterlagen (und die darin gemachten Angaben hin-
sichtlich Anzahl, Größen, technischen Angaben, Mengen und Ausführung) sind Bestandteil 
dieses Genehmigungsbescheides. Sie sind verbindlich, soweit sich aus dem Tenor und den 
Nebenbestimmungen zu dieser Genehmigung nichts anderes ergibt, d.h. die Anlage muss 
den mit diesem Bescheid verbundenen Unterlagen entsprechen, soweit durch die nachste-
henden Nebenbestimmungen und Hinweise nichts anderes bestimmt ist. Dabei handelt es 
sich insbesondere um: 
 

 Schalltechnischer Bericht Nr. LL13955.1/06 zum Genehmigungsverfahren für die Errich-
tung von 4 Windenergieanlagen im Vorrangstandort Für Windenergiegewinnung „südlich 
Hörsten“ südöstlich von Fürstenau-Hollenstede der ZECH Ingenieurgesellschaft vom 
27.08.2020 sowie der ergänzende Ergebnisbrief zum Schalltechnischen Bericht vom 
27.08.2020 

 Bericht zur Schattenwurf-Untersuchung Nr. LQ13955.2/01 zum Genehmigungsverfahren 
für die Errichtung von 4 Windenergieanlagen im Vorrangstandort Für Windenergiegewin-
nung „südlich Hörsten“ südöstlich von Fürstenau-Hollenstede der ZECH Ingenieurgesell-
schaft vom 19.12.2018 

 Einzelfallprüfung zur optischen Bedrängung von Wohnbebauung im Außenbereich der 
Dense & Lorenz GbR Büro für angewandte Ökologie und Landschaftsplanung vom 
06.12.2018 

 Technische Beschreibung ENERCON Eisansatzerkennung ENERCON Windenergiean-
lagen mit der Dokument-ID D0154407-8 vom 10.01.2020 sowie Gutachten zur Bewer-
tung der Funktionalität von Eiserkennungssystemen zur Verhinderung von Eisabwurf an 
ENERCON Windenergieanlagen: Eisansatzerkennung nach dem ENERCON-
Kennlinienverfahren der TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG, TÜV NORD Bericht Nr.: 
8111 881 239 Rev. 5 

 UVP-Bericht mit integriertem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) der Kortemeier 
Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH mit der Projekt-Nr.: KBL 4840 vom 02.09.2020 
sowie dem Deckblatt 1 zur ASB und UVP-Bericht mit integriertem LBP vom 15.02.2021 
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 Artenschutzbeitrag der Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH vom 
19.02.2020 

 Vorhabenbezogenes Konzept zur Bodenkundlichen Baubegleitung für die Planung des 
Windparks „Südlich Hörsten“ bei Fürstenau (Hollenstede Fläche 18) – Fachbeitrag Bo-
denschutz – des Instituts für Umwelt-Analyse Projekt GmbH mit der Projekt-Nr.: P 
220120 von August 2020 

 FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Natura 2000-Gebiet 3512-301 „Finkenfeld und 
Wiechholz“ der Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH mit der Projekt-Nr. 
4840 vom 19.02.2020 

 Kontrolle der zukünftigen Maßnahmenflächen auf aktuelle Besiedlung durch die Zielarten 
2019 durch das planungsbüro peter stelzer GmbH  

 Avifaunistische Untersuchungen zur Windvorrangfläche „Südlich Hörsten (Nr. 18)“ der 
BIO-CONSULT vom 04.11.2013 

 Erfassung der Brutvögel, potenzielle Windparkfläche (Nr. 18) südlich Hörsten, Erfas-
sungsergebnisse 2014/2015 des planungsbüros peter stelzer GmBH 

 Erfassung der Gast- und Rastvögel, potenzielle Windparkfläche (Nr. 18) südlich Hörsten 
Landkreis Osnabrück, Erfassungsergebnisse 2014/2015 des planungsbüros peter stelzer 
GmBH 

 Erfassung der Brutvögel, potenzielle Windparkfläche (Nr. 18) südlich Hörsten, Raumnut-
zung der Rohrweihe des des planungsbüros peter stelzer GmBH 

 Erfassung der Brutvögel, potenzielle Windparkfläche (Nr. 18) südlich Hörsten, Erfas-
sungsergebnisse 2018 des planungsbüros peter stelzer GmBH 

 Fachgutachten zum Projekt „Windpark südlich Hörsten – Nr. 18“ Landkreis OS Fleder-
mäuse-Ergebnisbericht von Axel Donning – Büro für Faunistische Erfassungen von Juni 
2015 

 Fledermauserfassungen WP Hollenstede Fläche 18, Ergebnisbericht der BioInventar 3M 
von Dezember 2018 

 Stellungnahme zu möglichen Rotmilan-Sichtungen im Bereich Windparkflächen Hol-
lenstede 17 und 18 des planungsbüros peter stelzer GmbH vom 18.08.2019 

 Gutachtliche Stellungnahme zur Standorteignung von Windenergieanlagen im Windpark 
Hollenstede (Fläche 18) der TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG vom 15.11.2018 

 Hydrogeologisches Gutachten zur Errichtung von Windenergieanlagen im Windpark Hol-
lenstede des Büros für Geohydrologie und Umweltinformationssysteme Dr. Brehm & 
Grünz – Diplom Geologen vom 23.01.2019 

 Baugrunduntersuchung – Gründungsbeurteilung der Dipl.-Ing. Peter Neumann Bau-
grunduntersuchung GmbH & Co. KG mit der Projektnummer / W-Nr. 9200004905 vom 
15.03.2019 

 
Die Bauzeichnungen und anderen Bauvorlagen wurden auf Grund des § 64 der Niedersäch-
sischen Bauordnung (NBauO) nur auf die in dieser Verordnung genannten Anforderungen an 
das öffentliche Baurecht geprüft. Dafür, dass die nicht geprüften Bauvorlagen dem öffentli-
chen Baurecht entsprechen, ist der Architekt / Entwurfsverfasser verantwortlich.  
 
 
 

III. Befristung 
 
Die Genehmigung erlischt, wenn die Inbetriebnahme nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Bestandskraft des Bescheides erfolgt ist. Auf Antrag kann diese Frist aus wichtigem Grunde 
verlängert werden, wenn dadurch der Zweck des Gesetzes nicht gefährdet wird. 
 
Der Antrag ist vor Fristablauf zu stellen. 

 
 
 



Seite 6 

  

IV. Auflagen 
 
B a u a u f s i c h t  /  I m m i s s i o n s s c h u t z  /  B r a n d s c h u t z  
 

1. Vor Beginn der Arbeiten (insbesondere Tiefbauarbeiten) haben Sie sich davon zu ver-
gewissern, ob evtl. Versorgungseinrichtungen (Leitungen / Kabel) eines Versorgungs-
unternehmens tangiert werden, da die Annäherung an diese Einrichtungen mit Le-
bensgefahr verbunden sein kann. 
 

2. Es ist untersagt, mit dem Bau der Anlage zu beginnen, solange die Nachweise über die 
Standsicherheit noch nicht geprüft worden sind. Die Gebühren hierfür werden Ihnen 
gesondert in Rechnung gestellt. 
 
Falls in Prüfberichten Nachträge oder weitere Unterlagen gefordert werden, sind diese 
so rechtzeitig einzureichen, dass sie unter Berücksichtigung der Prüfzeit bis zum Bau-
beginn bzw. vor Ausführung der entsprechenden Bauteile geprüft auf der Baustelle vor-
liegen. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zuwiderhandlung gegen diese Auflage eine Ord-
nungswidrigkeit nach § 80 NBauO darstellt, die mit einer Geldbuße geahndet werden 
kann.  
 

3. Von der Anlage WEA 3 darf tagsüber in der Zeit von 06:00 – 22:00 Uhr sowie nachts in 
der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr jeweils maximal ein Schallleistungspegel von 106,0 
dB(A) (Betriebsmodus 0s) bei einer Windgeschwindigkeit von ≤ 10 m/s bzw. bei 95 % 
Nennleistung ausgehen. 
 
Zur Kennzeichnung der maximal zulässigen Emissionen sowie des genehmigungskon-
formen Betriebs gelten folgende Werte: 
 
Oktavspektrum Betriebsmodus BM 0s 
 

31 Hz 63 Hz 125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1 kHz 2 kHz 4 
kHz 

8kHz Summe 

75,8 87,5 93,2 96,1 98,5 100,1 100,8 95,8 78,9 106,0 

 
 

4. Folgende Schallpegel dürfen in der Nachbarschaft – gemessen 0,5 m vor dem geöffne-
ten, vom Lärm am stärksten betroffenen Fenster – nicht überschritten werden:  
 
Außenbereich 
tagsüber: 60 dB(A) 
nachts (22:00 – 06:00 Uhr): 45 dB(A) 
 
Allgemeine Wohngebiete: 
tagsüber: 55 dB(A) 
nachts (22:00 – 06:00 Uhr): 40 dB(A) 
 

5. Die Einhaltung der maximal zulässigen Lärmimmissionswerte ist innerhalb eines Jah-
res nach Inbetriebnahme durch Messung an einem maßgeblichen Immissionspunkt 
oder an einem geeigneten Ersatzimmissionsort auf Kosten des Betreibers nachzuwei-
sen. Die Messung hat durch eine anerkannte Messstelle nach § 29 b BImSchG zu er-
folgen. Als Sachverständiger kommt in diesem Fall nur ein Institut in Frage, das nach-
weislich Erfahrung mit der Messung von WEA hat und das nicht an der Erstellung der 
Schallimmissionsprognose mitgearbeitet hat. Ein Messkonzept ist mit der Genehmi-
gungsbehörde im Vorfeld abzustimmen. Nach Durchführung der Messung ist dem 
Landkreis Osnabrück ein Exemplar des Gutachtens zuzusenden. Bei einer Überschrei-
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tung der zulässigen Lärmwerte werden dem Betreiber entsprechende Maßnahmen zur 
Minderung auferlegt.  
  

6. Es muss durch geeignete Abschalteinrichtungen überprüfbar und nachweisbar sicher-
gestellt werden, dass die Schattenwurf-Immissionen der WEA (insgesamt) real an den 
Immissionsorten (IO) 8 Stunden / Jahr bzw. 30 Minuten / Tag nicht überschreiten. So-
fern eine Abschalteinrichtung verwendet wird, die keine meteorologischen Parameter 
erfassen kann, darf eine astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer (worst 
case) von 30 Stunden/Jahr und 30 Minuten/Tag nicht überschritten werden. 
 
Die Schattenwurfprognose weist für die relevanten IO 01 -10, 11b, 12b, 13, b 14b – 19, 
20 b, 21 b, 23 b, 25b, 26 b, 27b – 28a, 29b – 30a, 31b- 24 b und 26 - 39 eine Über-
schreitung der zumutbaren Beschattungsdauer von 30 Stunden / Jahr (worst case) 
bzw. 30 Minuten / Tag aus. An diesen IO müssen alle für die Programmierung der Ab-
schalteinrichtungen erforderlichen Parameter exakt ermittelt werden. 
 

7. Sollte nach Inbetriebnahme der Anlage der begründete Verdacht bestehen, dass die 
maximal zulässigen Lärm-Immissionswerte und die Schlagschattenzeiten nicht einge-
halten werden, behält sich der Landkreis Osnabrück vor, auf Kosten des Betreibers 
Überprüfungen der Lärm-Immissionswerte durch eine Lärm-Immissionsmessung bzw. 
der Schlagschattenzeiten von einem unabhängigen Gutachter durchführen zu lassen.  
 

8. Die antriebs- und übertragungstechnischen Teile sowie die Funktion der Sicherheits-
einrichtungen sind in Abständen von höchstens 2 Jahren durch einen anerkannten 
Sachverständigen zu überprüfen. Diese Frist kann auf 4 Jahre verlängert werden, 
wenn der Betreiber mit der Herstellerfirma oder einer geeigneten fachkundigen War-
tungsfirma einen Wartungsvertrag abschließt und eine laufende Wartung durchgeführt 
wird. 
 
Die Rotorblätter sind in Abständen von 4 Jahren zu überprüfen. Nach 12 Jahren ab 
dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme verkürzt sich diese Frist auf 2 Jahre. Bei der Über-
prüfung sind mindestens eine visuelle Kontrolle der Blattoberfläche sowie eine Prüfung 
des Flanschbereiches und eine stichprobenartige Prüfung der Vorspannung der Befes-
tigungsschrauben durchzuführen.  
 
Änderungen der Prüfungsintervalle wegen neuer technischer Erkenntnisse bleiben 
vorbehalten.  
 

9. Die wiederkehrenden Prüfungen der Maschine der WEA einschließlich der Rotorblätter 
und der Sicherheitseinrichtungen sowie der Standsicherheit der gesamten Bauwerke 
sind von dem für die WEA Verantwortlichen (Betreiber) in den erforderlichen Prüfinter-
vallen auf seine Kosten zu veranlassen. 
 
Prüfberichte und Wartungsverträge sind der Immissionsschutzbehörde des Landkrei-
ses Osnabrück unaufgefordert vorzulegen. Den Empfehlungen und Anweisungen des 
beauftragten Sachverständigen, insbesondere hinsichtlich festgestellter Mängel durch 
die die öffentliche Sicherheit gefährdet ist, ist zu folgen. 
 

10. Der Betreiber ist verpflichtet, die WEA innerhalb von 6 Monaten zu entfernen, wenn die 
WEA endgültig außer Betrieb genommen wird. Der Rückbau beinhaltet gemäß Nr. 
3.4.2.3 des Windenergieerlasses vom 24.02.2016 die Beseitigung der Anlage, welche 
der bisherigen Nutzung diente und insoweit die Herstellung des davor bestehenden 
Zustandes. 
Zurückzubauen sind alle ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile sowie die 
zugehörigen Nebenanlagen wie Leitungen, Wege und Plätze und sonstige versiegelte 
Flächen. Die durch die Anlage bedingte Bodenversiegelung ist so zu beseitigen, dass 
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der Versiegelungseffekt, der z.B. das Versickern von Niederschlagswasser beeinträch-
tigt oder behindert, nicht mehr besteht. 
 

11. Maßnahmen zur Verhinderung von Eisabwurf  
Die WEA ist mit Sensoren zur Erkennung von Vereisungen auszurüsten, die in das Si-
cherheitssystem einzubeziehen sind. Dazu ist das „ENERCON Kennlinienverfahren“ 
gemäß der „Technischen Beschreibung ENERCON Eisansatzerkennung ENERCON 
Windenergieanlagen, Dokument-ID: D0154407-8)“ zu verwenden. Ein Wiederanlaufen 
der WEA nach Eisfreiheit kann über einen manuell eingeleiteten Wiederanlauf durch 
eine Sichtkontrolle vor Ort oder alternativ über den automatischen Wiederanlauf erfol-
gen. Ein Wiederanlauf darf nur erfolgen, wenn kein Eisansatz mehr vorhanden ist.  
 

12. Es ist durch Hinweisschilder im Aufenthaltsbereich unter den Rotorblättern der WEA 
auf die Gefährdung durch Eisabfall bei Rotorstillstand oder Trudelbetrieb aufmerksam 
zu machen (s. Windenergieerlass Nr. 3.4.4.3). 
 

13. Anlagensicherheit 
Die WEA muss mindestens dem Standard entsprechen, der durch die „Richtlinie für die 
Zertifizierung von Windenergieanlagen“ des Germanischen Lloyd sowie der Ergänzun-
gen der DNV GL „service specification – Project certification of wind power plants, Edi-
tion December 2015“ und „service specification – Type and component certification of 
wind turbines, Edition June 2016“ beschrieben wird. 
 

14. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ist während der Bauzeit jederzeit zu ge-
währleisten. Die Zufahrt der gesamten baulichen Anlage ist auf Verlangen des Stra-
ßenbaulastträgers und auf Kosten des Betreibers zu ändern, soweit dies aus Gründen 
des Straßenverkehrs erforderlich ist. 
 

15. Es ist eine Feuerwehrzufahrt gem. DIN 14090 zur WEA herzustellen. 
 

16. Die Grundfläche der WEA darf eine Größe von 385 m² nicht überschreiten. 
 

17. Ein Wechsel des Betreibers der WEA ist der Genehmigungsbehörde unverzüglich 
vor Übergabe der Anlage mit genauer Standort- und Anlagenbezeichnung schriftlich 
bekannt zu geben. Die im Grundbuch eingetragenen beschränkt persönlichen Dienst-
barkeiten zum Zweck der dauerhaften Flächensicherung für Kompensations-, Vermei-
dungs-, Verminderungs- und Schadensbegrenzungsmaßnahmen sind ebenfalls auf ei-
nen etwaigen neuen Betreiber umzuschreiben und der Genehmigungsbehörde in Ko-
pie vorzulegen. 
 

18. Jede Havarie oder sonstige, die Sicherheit beeinträchtigende Schadensfälle sind 
der Genehmigungsbehörde unverzüglich mitzuteilen. (Während der Dienstzeit: der Un-
teren Immissionsschutzbehörde, außerhalb der Dienstzeit: der Rettungsleitstelle des 
Landkreises Osnabrück, Tel.: 0541/501 5112) 
 

19. Die WEA hat dem Stand der Technik zu entsprechen. Ich behalte mir vor, diesbezüg-
lich zukünftig nachträgliche Anordnungen zu treffen, um eine Anpassung herbeizufüh-
ren. 
 

20. Die endgültige Inbetriebnahme der Anlage darf erst erfolgen, wenn: 
Ein anerkannter Sachverständiger (z.B. technische Prüfstelle oder TÜV) bestätigt hat, 
dass die Anlage, einschließlich der maschinentechnischen Anlagenteile, betriebssicher 
und ordnungsgemäß errichtet wurde; der Prüfbericht bzw. das Inbetriebnahmeprotokoll 
ist der Genehmigungsbehörde des Landkreises Osnabrück vorzulegen. Hiervon ist ein 
Probebetrieb ausgenommen. 
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F a c h d i e n s t   P l a n e n   u n d   B a u e n  
U n t e r e   D e n k m a l s c h u t z b e h ö r d e  

 
21.  Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfun-

de (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken 
sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren 
solcher Funde) gemacht oder Denkmale der Erdgeschichte (hier: Überreste oder Spu-
ren – z.B. Versteinerungen –, die Aufschluss über die Entwicklung tierischen oder 
pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde ge-
ben) freigelegt werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgeset-
zes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Denkmalbehörde des Landkreises Osn-
abrück (Stadt- und Kreisarchäologie im Osnabrücker Land, Lotter Straße 2, 49078 Os-
nabrück, Tel. 0541/323-2277, Mail: archaeologie@osnabrueck.de) unverzüglich ge-
meldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unter-
nehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ab-
lauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet. 
 
 
 

N i e d e r s ä c h s i s c h e   L a n d e s b e h ö r d e   f ü r   S t r a ß e n b a u   u n d    
V e r k e h r 
- L u f t f a h r t b e h ö r d e  -  

 
22. Kennzeichnung 

 
Die Windkraftanlage ist mit einer Tages- und Nachtkennzeichnung gemäß der „Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen“ (AVV) 
vom 24.04.2020 (BAnz AT 30.04.2020) zu versehen und als Luftfahrthindernisse zu 
veröffentlichen. 
 

23. Tageskennzeichnung 
 
Die Rotorblätter der Windkraftanlage sind weiß oder grau auszuführen; im äußeren Be-
reich sind sie durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge  
 
a) außen beginnend mit 6 Meter orange - 6 Meter weiß - 6 Meter orange oder  
b) außen beginnend mit 6 Meter rot - 6 Meter weiß oder grau - 6 Meter rot  
 
zu kennzeichnen. Hierfür sind die Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 
9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), verkehrsorange (RAL 2009) oder 
verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden. Die Verwendung entsprechender Tagesleucht-
farben ist zulässig.  
 
Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windkraftanlage ist das Maschinenhaus auf 
halber Höhe umlaufend rückwärtig mit einem zwei Meter hohen orange/roten Streifen 
zu versehen. Der Streifen darf durch gerafische Elemente und/oder konstruktionsbe-
dingt unterbrochen werden; grafische Elemente dürfen maximal ein Drittel der Fläche 
der jeweiligen Maschinenhausseite beanspruchen. 
 
Der Mast ist mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot, beginnend in 40 ± 5 Me-
ter über Grund, zu versehen. Die Markierung kann aus technischen Gründen oder be-
dingt durch örtliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden. 
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24. Nachtkennzeichnung 

 
Die Nachtkennzeichnung der WEA erfolgt durch Feuer W, rot oder Feuer W, rot ES. 
 
Zusätzlich ist eine Hindernisbefeuerungsebene, bestehend aus Hindernisfeuer (ES) 
(AVV, Anhang 1), am Turm auf der halben Höhe zwischen Grund und der Nachtkenn-
zeichnung auf dem Maschinenhausdach erforderlich. Sofern aus technischen Gründen 
notwendig, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene um bis zu 5 Meter nach 
oben/unten abgewichen werden. Dabei müssen aus jeder Richtung mindestens zwei 
Hindernisfeuer sichtbar sein. Ist eine zusätzliche Infrarotkennzeichnung (AVV, Anhang 
3) vorgesehen, ist diese auf dem Dach des Maschinenhauses anzubringen. 
 
Es ist (z.B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des 
Rotors sowie bei mit einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer 
aus jeder Richtung sichtbar ist.  
 
Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift, Nummer 3.9. 
 
Sofern die Vorgaben des Anhangs 6 der AVV erfüllt werden, kann der Einsatz einer 
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) erfolgen.  
 
Vor Inbetriebnahme einer BNK ist die geplante Installation der zuständigen Luftfahrt-
behörde schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Hierbei sind folgende Unterlagen 
vorzulegen: 
 

 Nachweis der Baumusterprüfung gemäß Anhang 6 Nummer 2 AVV durch eine 
vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur benannte Stelle; 

 Nachweis des Herstellers und/oder Anlagenbetreibers über die standortbezoge-
ne Erfüllung der Anforderungen auf Basis der Prüfkriterien nach Anhang 6, 
Nummer 2 AVV. 

 
25. Installation 

 
Das „Feuer W, rot“ bzw. Feuer W, rot ES sind so zu installieren, dass immer mindes-
tens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die Feuer ge-
doppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinenhausdach - nötigenfalls auf Aufständerun-
gen - angebracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleich-
zeitig (synchron blinkend) betrieben werden.  
 
Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windkraftanlage während 
der Blinkphase nicht durch einen Flügel des Rotors verdeckt werden. 
 
Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge 
ist auf 00.00.00 Sekunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung 
von ± 50 ms zu starten. 
 
Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf 
das Tagesfeuer sind Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 
150 Lux schalten, einzusetzen. 
 

26. Stromversorgung 
 
Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Er-
satzstromnetz umschalten.  
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Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein 
„redundantes Feuer“ mit automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Be-
triebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfall-
wahrscheinlichkeit getauscht wird.  
 
Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen. 
 
Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-
Zentrale in Frankfurt/Main unter der Rufnummer 06103/707-5555 oder per E-Mail an 
notam.office@dfs.de unverzüglich bekannt zu geben. Der Ausfall der Kennzeichnung 
ist so schnell wie möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die NOTAM-
Zentrale unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von 
zwei Wochen nicht möglich, ist die NOTAM-Zentrale und die zuständige Genehmi-
gungsbehörde, nach Ablauf der zwei Wochen erneut zu informieren.  
 
Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein 
Ersatzstromversorgungskonzept vorliegen, das für den Fall einer Störung der primären 
elektrischen Spannungsversorgung eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stun-
den gewährleistet. Der Betrieb der Feuer ist grundsätzlich bis zur Wiederherstellung 
der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwischen 
Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf zwei 
Minuten nicht überschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht für die Infrarotkennzeichnung. 
 

27. Sonstiges 
 
Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer, „Feuer W, rot“, Feuer W, rot 
ES ist nur bei Verwendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten me-
teorologischen Sichtweitenmessgeräten möglich. Installation und Betrieb haben nach 
den Bestimmungen des Anhangs 4 der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kenn-
zeichnung von Luftfahrthindernissen zu erfolgen.  
 
Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m ü. Grund mit einer Tages-
kennzeichnung und an der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernis-
feuer) zu versehen.  
 
Die in den Auflagen geforderten Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen 
Hindernishöhe zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.  

 
28. Veröffentlichung 

 
Da die Windenergieanlage aus Sicherheitsgründen als Luftfahrthindernis veröffent-
licht werden muss, sind  
 

a) mind. 6 Wochen vor Baubeginn das Datum des Baubeginns und  
 

b) spätestens 4 Wochen nach Errichtung die endgültigen Vermessungsdaten zu über-
mitteln, um die Vergabe der ENR-Nummer und die endgültige Veröffentlichung in die 
Wege leiten zu können.  

 
Die Meldung der Daten erfolgt an die Niedersächsische Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr, Dezernat 33, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover, unter An-
gabe des Aktenzeichens  
 

4212/30316-3 (03/21) 
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und umfasst folgende Details:  
 

• DFS- Bearbeitungsnummer (Ni 10472)  

• Name des Standorts  

• Art des Luftfahrthindernisses  

• Geographische Standortkoordinaten (Grad, Min. und Sek. mit Angabe 
des Bezugsellipsoid (Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-
Empfänger gemessen)  

• Höhe der Bauwerksspitze (m über Grund)  

• Höhe der Bauwerksspitze (m über NN, Höhensystem: DHHN 92)  

• Art der Kennzeichnung (Beschreibung)  
 

Schließlich ist ein Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer der Stelle zu be-
nennen, die einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. für die Instandsetzung zustän-
dig ist. 
 
 
 

S t a a t l i c h e s   G e w e r b e a u f s i c h t s a m t   O s n a b r ü c k 
 

29. Personenrettung 
Für den Fall, dass Personen nicht aus eigener Kraft absteigen können, muss eine ge-
prüfte und zugelassene Abseilvorrichtung vor Ort zur Verfügung stehen.  
 

30. Arretierung von Rotor und Gondel 
Die WEA muss mit einer Arretierung für Rotor und Gondel ausgestattet sein, damit Ar-
beiten an der Anlage gefahrlos möglich sind. Die Arretierungen sind so auszulegen, 
dass sie auch bei gelösten Bremsen ein Drehen des Rotors bzw. der Gondel sicher 
verhindern können. 
 

31. Schadensereignisse, deren Ursache durch die Beschaffenheit der WEA begründet 
sind, sind dem Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück zu melden. 
 
  
 

F a c h d i e n s t  U m w e l t 
U n t e r e  N a t u r s c h u t z-  u n d  W a l d b e h ö r d e 

 
32. Der Betreiber darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geregel-

ten Verbote zum Artenschutz verstoßen, die unter anderem für alle europäisch ge-
schützten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten). 
Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu ver-
letzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
zu beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und 
Strafvorschriften der §§ 69 ff BNatSchG.  
 

33. Die Umsetzung des Vorhabens ist durch eine externe Umweltbaubegleitung zu beglei-
ten. Diese ist der Genehmigungsbehörde vor Baubeginn namentlich zu benennen 
(inkl. Telefonnummer) und deren besondere Fachkunde im Bereich der Umweltbaube-
gleitung (z.B. durch entsprechende Fortbildung) nachzuweisen. Die Umweltbaubeglei-
tung muss vor Ort auf die Einhaltung der Vorgaben des Landschaftspflegerischen Be-
gleitplans, des Artenschutzbeitrages und dieses Bescheids achten. Des Weiteren sind 
die einschlägigen DIN-Vorschriften (wie z.B. DIN 18920) zu beachten. Eine Einweisung 
des bauausführenden Unternehmens ist erforderlich, zu der über die Genehmigungs-
behörde auch die UNB einzuladen ist. Das Protokoll hierüber ist der Genehmigungs-
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behörde in Kopie zuzusenden. Des Weiteren ist eine regelmäßige Kontrolle der Bau-
stelle erforderlich. Die Protokolle sind der Genehmigungsbehörde ebenfalls als Kopie 
zuzusenden. Zur Konkretisierung der Aufgaben der Umweltbaubegleitung bei diesem 
Bauvorhaben ist der Genehmigungsbehörde bis spätestens zwei Wochen vor Bau-
beginn ein Konzept vorzulegen und mit dieser abzustimmen. Dieses Konzept hat ins-
besondere Aussagen bezüglich der Meldepflichten der Umweltbaubegleitung an die 
Behörde, den geplanten Bauablauf (zeitlich und inhaltlich), die Häufigkeit der Baustel-
lenkontrolle und der Berichterstattung zu enthalten. Des Weiteren ist darzustellen und 
zu regeln, welche Tätigkeiten zwingend unter der Aufsicht der Umweltbaubegleitung zu 
erfolgen haben. Sind unzulässige Beeinträchtigungen oder artenschutzrechtliche Zu-
griffe absehbar, ist die Bautätigkeit im kritischen Bereich einzustellen, die Genehmi-
gungsbehörde unverzüglich zu informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

 
34. Der Schutz der Gehölze vor und während der Bauphase ist gemäß RAS-LP 4 bzw. DIN 

18920 zu gewährleisten. 
 

35. Die Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft sind entspre-
chend der Maßnahmenbeschreibung MCEF 2 Aufwertung von Waldhabitaten für die 
Waldschnepfe (S. 158 UVP-Bericht), A1 Anlage einer Wallhecke (S. 152 UVP-Bericht), 
A2 Anlage eines mesophilen Gebüsches auf 1.245 m² (S. 154 UVP-Bericht), A3 Wie-
deranpflanzung von Waldflächen (S. 154 UVP-Bericht) und A4 Anpflanzung von Obst-
gehölzen (S. 156 UVP-Bericht) durchzuführen. Für die Umsetzung der Maßnahmen ist 
regionales Pflanz- und Saatgut in Form von zertifiziertem Regiosaatgut (RegioZert, 
vww) bzw. Pflanzgut aus zertifizierten Forstbaumschulen gem. § 40 Abs. 4 BNatSchG 
zu verwenden. Die Durchführung und Fertigstellung der Maßnahmen hat vor Inbetrieb-
nahme zu erfolgen, wobei die Fertigstellung der Genehmigungsbehörde schriftlich (o-
der per E-Mail) mitzuteilen ist. Die dauerhafte Pflege und Entwicklung über den gesam-
ten Zeitraum des Eingriffs ist vom Betreiber sicherzustellen. 

 
36. Die Baufeldfreimachung und Baufeldvorbereitung ist außerhalb der Kernbrutzeit von 

Bodenbrütern (01.03. bis 30.07.) sowie außerhalb der Wander- und Ruhezeiten der 
Amphibien durchzuführen. Auch das Abschieben des Oberbodens hat außerhalb der 
Brutzeit zu erfolgen. Die Entfernung der Gehölze ist gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG 
außerhalb des Zeitraums vom 01.03. bis zum 30.09. vorzunehmen. Abweichungen von 
diesen zeitlichen Beschränkungen sind nur nach schriftlicher Abstimmung mit der Ge-
nehmigungsbehörde und nach Untersuchung der abzuräumenden Fläche durch einen 
Ornithologen möglich (VART4 S. 37 ASB).  

 
37. Vor der Baufeldfreimachung sind potenzielle Höhlenbäume (Bäume mit BHD > 20 cm) 

von fachkundigem Personal auf Vogel- und Fledermausbesatz zu prüfen (vgl. VART5, S. 
37 ASB). Sollte ein Besatz festgestellt werden, sind die Genehmigungsbehörde und die 
UNB unverzüglich zu unterrichten und das weitere Vorgehen mit ihnen abzustimmen. 
Die Prüfung ist zu dokumentieren und der Genehmigungsbehörde ein Bericht hierüber 
vorzulegen. Werden geschützte Fortpflanzungs- und Ruhestätten gefunden, ist in Ab-
sprache mit der UNB geeigneter Ersatz bereitzustellen. 

 
38. Als Vermeidungsmaßnahme ist ein Gondelmonitoring für Fledermäuse nach folgender 

Maßgabe durchzuführen (vgl. VART2 und VART3, S. 36 f. AFB, modifiziert durch UNB):  
 
Für die WEA 3 ist grundsätzlich im Zeitraum von 01.04. bis 31.10. eine Abschaltung 
erforderlich, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind: 

- Windgeschwindigkeit in Gondelhöhe ≤ 7,5 m/s,  

- Lufttemperatur von mind. 10 ⁰C im Umfeld der Anlage  

- Im Zeitraum von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang  

- Kein Regen/Nebel bzw. trockene Bedingungen  
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  In Bezug auf den letzten Punkt bzgl. der trockenen Bedingungen ist zu beachten, dass 
die Anlagen erst wieder anlaufen dürfen, sobald über mind. 10 Minuten Niederschlag 
verzeichnet wurde (0,04 mm/ Min.). Die Erfassung der Fledermausaktivität im Gondel-
bereich sowie im Bereich der unteren Rotorspitze mittels des Anabats SD1 oder einem 
gleichwertigen akustischen Erfassungsgerät durchgeführt. Der Einbau des Gerätes ist 
von einem Fledermausgutachter fachlich zu begleiten und das Gerät durch selbigen zu 
kalibrieren, damit die o. g. Bedingungen auch so erfasst und ausgewertet werden kön-
nen. 

 
  Der Auswertungsbericht hat mind. Ergebnisse über den Zeitraum 01. April bis 31. Ok-

tober zu umfassen und ist der Genehmigungsbehörde bis spätestens Ende Januar 
vorzulegen. Sollte der erstmalige Betrieb der WEA erst nach dem 01.04. erfolgen, so 
verlängert sich das erste Monitoringjahr entsprechend um die fehlende Zeit und ist im 
darauffolgenden Jahr fortzuführen. Im zweiten Monitoringzeitraum werden die Anlagen 
dann u.U. mit angepassten Abschaltzeiten betrieben werden können. Nach dem zwei-
ten Monitoringzeitraum ist durch den Betreiber wiederum ein schriftlicher Ergebnisbe-
richt bis spätestens Ende Januar vorzulegen. Auf Grundlage zweier voller Monito-
ringjahre wird der zukünftig dauerhaft zu programmierende Abschaltalgorithmus festge-
legt. 

 
39. Der Mastfußbereich der WEA ist für Greifvogel- und Eulenarten unattraktiv zu gestal-

ten. Das direkte Umfeld der WEA ist als Schotter- oder Gehölzfläche so zu gestalten, 
dass schlaggefährdete Vogelarten nicht angelockt werden. Sofern eine Gehölzanpflan-
zung erfolgt, ist der Bereich zwischen dem Masten und der angrenzenden landwirt-
schaftlichen Nutzfläche mit einheimischen Arten (v.a. Weißdorn und Schlehe) anzule-
gen. Die Gehölze sind alle 5 Jahre auf den Stock zu setzen, um eine dichte und niedri-
ge Gehölzstruktur zu entwickeln. 
 

40. Während der landwirtschaftlichen Bearbeitung der umliegenden Flächen sind ganztä-
gige (von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) Abschaltungen der WEA ab Beginn 
bis drei Tage nach Beendigung bei Grünlandmahd, bodenwendenden Bearbeitungen 
und Erntearbeiten in einem Umkreis von mindestens 100 m vom Mastfuß während der 
Brutzeit (bis zum 15.07.) vorzusehen. Die nachweislichen Regelungen mit den Flä-
chenbewirtschaftern zur Abschaltung sind vor Inbetriebnahme der WEA nachzu-
reichen. 

 
41. Die Entwicklung von Waldhabitaten für die Waldschnepfe auf rund 6,3 ha Fläche hat 

entsprechende der Maßnahmenbeschreibung MCEF 2 – (S. 158 UVP-Bericht) zu erfol-
gen. Die Umsetzung der jeweiligen Maßnahme hat vor Inbetriebnahme zu erfolgen 
und deren Fertigstellung ist der Genehmigungsbehörde schriftlich oder per E-Mail mit-
zuteilen. Die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Maßnahme ist vom Betreiber über den 
gesamten Zeitraum des Eingriffs zu gewährleisten. Die Wirksamkeit der Maßnahme ist 
zunächst über ein fünfjähriges Monitoring hinsichtlich der Populationsentwicklung der 
Waldschnepfe zu evaluieren. Der Monitoringbericht ist der Genehmigungsbehörde un-
aufgefordert bis zum 01.09. eines jeden Jahres vorzulegen. Belegt der Monitoringbe-
richt keine Ansiedlung der Art, werden nachträglich weitere lebensraumverbessernde 
Maßnahmen anzuordnen sein. 
 

42. Zur Sicherung der Vermeidungs-, Ausgleichs- und Schadensbegrenzungsmaßnahmen 
ist die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zu-
gunsten des Landkreises Osnabrück (oder Stadt Fürstenau) zu beantragen. Die 
Grundbucheintragungen sind der Genehmigungsbehörde vorzulegen. Diese Bestim-
mung umfasst folgende Maßnahmenflächen:  
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Maßnahme Umfang Verortung 

MCEF2 – Aufwertung von Wald-
habitaten für die Waldschnepfe 

6,3 ha 
Stadt Fürstenau, Gemarkung 
Hollenstede, Flur 26, Flurstück 32 

 
43. Ich behalte mir vor, weitere Nebenbestimmungen nach Erteilung der Genehmigung fest-

zusetzen, sofern dies erforderlich ist.  
 
 
 

F a c h d i e n s t  U m w e l t  
U n t e r e  W a s s e r b e h ö r d e  
G r u n d w a s s e r s c h u t z 

 
44. Die Anlage ist so zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten und stillzulegen, dass keine 

schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sind und die Gewässerunterhaltung 
nicht erschwert wird. 
 

45. Die Bauarbeiten sind grundsätzlich mit großer Sorgfalt und Betriebssauberkeit durch-
zuführen. Es ist dafür zu sorgen, dass keine wassergefährdenden Stoffe, wie bei-
spielsweise Treib- und Schmierstoffe, das Grundwasser verunreinigen. 
 

46. Gelangen dennoch durch ein unvorhersehbares Ereignis wassergefährdende Stoffe in 
das Grundwasser oder oberirdische Gewässer, so ist unverzüglich der Landkreis Osn-
abrück – Fachdienst Umwelt -, Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück, als Untere Was-
serbehörde zu unterrichten. 
 

47. Die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen müssen mit Temperatur 
und Druckwächtern ausgerüstet werden, welche bereits bei geringsten Abweichungen 
diese Information an eine ständig besetzte Fernüberwachung weiterleiten, sodass ei-
ner Havarie zeitnah begegnet werden kann. 
 

48. Bei Schadensfällen und Betriebsstörungen sind die betreffenden Anlagen unverzüglich 
außer Betrieb zu nehmen, sofern eine Gefährdung oder Schädigung eines Gewässers 
nicht auf andere Weise verhindert oder unterbunden werden kann. 
 

49. Zum Schutz des Bodens, des Grundwassers und der Gewässer sind für den Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen sowie 
die zutreffenden technischen Regelungen zu beachten. Dies betrifft insbesondere den 
Transport und das Abfüllen dieser Stoffe für z.B. den Ölwechsel, z. B. durch zugelas-
sene, dichte und beständige Auffangwannen, dichte Abfüllflächen, zugelassene dichte 
und beständige Behälter oder Tankwagen mit allen erforderlichen zugelassenen Si-
cherheitseinrichtungen. 
 

50. Auch bei späteren Unterhaltungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten ist eine Boden- 
Grundwasser- und Gewässergefährdung durch geeignete Schutzmaßnahmen auszu-
schließen.  
 

51. Bei Herstellung der unter Flur liegenden Bauelemente dürfen wassergefährdende Stof-
fe nicht verwendet werden. Dies gilt auch für das Anfüllen fertiggestellter Baukörper. Im 
Zuge der Gründungsarbeiten dürfen daher nur unbelastete, nicht auswasch- oder aus-
laugbare Stoffe und Baumaterialien verwendet werden, von denen aufgrund ihrer Ei-
genschaft und ihres Einsatzes nachweislich keine Boden- oder Grundwasserverunrei-
nigung ausgeht (dies betrifft z.B. die eingesetzten Schalöle, Anstriche, Beschichtun-
gen, Kleber, Dichtstoffe, Zemente). 
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F a c h d i e n s t  U m w e l t  
U n t e r e  W a s s e r b e h ö r d e    
O b e r f l ä c h e n e n t w ä s s e r u n g  

 
52. Der Eintrag von stofflich verunreinigtem Oberflächenwasser der Zuwegungen und Be-

triebsflächen Fahrwege über die Oberflächenentwässerung in Gewässer ist untersagt 
und baulich zu unterbinden. 
 

53. Die zusätzlichen Technischen Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel 
im Straßenbau (ZTV SoB-StB 04) sind vor allem hinsichtlich der Korngrößenvertei-
lungdes Feinanteils einzuhalten. 

 
 
 
F a c h d i e n s t  U m w e l t  
A b t e i l u n g  B o d e n s c h u t z  
 

54. Zur Wegeflächenerstellung und zur Errichtung temporär genutzter Baustellenoberflä-
chenbefestigungen darf ausschließlich Befestigungsmaterial verwendet werden, das 
die Zuordnungswerte der LAGA TR Boden vom 05.11.2004 für die Einbauklasse Z 1 
(Feststoffuntersuchung) nicht überschreitet. Die Eignung des zu Befestigungszwecken 
benutzten Wegebaumaterials ist durch eine Deklarationsanalyse nachzuweisen. Die 
Nachweise sind der Genehmigungsbehörde vor Einbau vorzulegen. 

 
Bei Nichtbeachtung dieser Auflage ist die Untere Bodenschutzbehörde berechtigt, auf 
Kosten des Betreibers, Probenahmen mit anschließenden chemischen Analysen ge-
mäß LAGA TR Boden aus bereits eingebautem Material anzuordnen und bei Nichter-
füllung der o.a. Eignung die sofortige Entfernung und ordnungsgemäße Entsorgung 
nicht geeigneter Einbaustoffe anzuordnen.  
 

55. Für die fachgerechte Umsetzung der Baumaßnahme ist eine fachkundige Baubeglei-
tung durch einen geotechnischen Sachverständigen mit Weisungsbefugnis entspre-
chend des eingereichten Konzepts des Instituts für Umwelt-Analyse Projekt GmbH von 
August 2020 vorzusehen (Bodenkundliche Baubegleitung).  
 
 
 

W e s t n e t z   G m b H 
 

56. Um jegliche Gefährdung bei der Zuwegung zu der WEA im Bereich der oberirdischen 
Versorgungseinrichtungen auszuschließen und die Sicherheit der Stromversorgung zu 
gewährleisten, ist darauf zu achten, dass im Zuge der geplanten Maßnahmen mit Last-
transportwagen und Baugeräten immer ein genügender Abstand zu den Anlagenteilen 
eingehalten wird. Es ist daher erforderlich, alle Beteiligten von dieser Notwendigkeit 
anhand der „Schutzanweisung Versorgungsanlagen für Baufachleute/Bauherren“ zu 
unterrichten (s. https://iam.westnetz.de/fuer-unsere-partner/arbeitssicherheit-und-
umweltschutz). 
 

57. Alle Arbeiten in der Nähe der Versorgungseinrichtungen sind mit besonderer Sorgfalt 
auszuführen, da bei Annäherung bzw. deren Beschädigung Lebensgefahr besteht. 
Tiefbauarbeiten im unmittelbaren Bereich der Versorgungseinrichtungen sind in Hand-
schachtung auszuführen. Die Westnetz GmbH übernimmt keinerlei Haftung für irgend-
welche Schäden oder Unfälle, die mit den durchzuführenden Maßnahmen und den An-
lagenteilen im Zusammenhang stehen. 

https://iam.westnetz.de/fuer-unsere-partner/arbeitssicherheit-und-umweltschutz
https://iam.westnetz.de/fuer-unsere-partner/arbeitssicherheit-und-umweltschutz
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V. Hinweise 
 

1. Jede Änderung der WEA, (z.B. bezüglich der Lage, der Beschaffenheit oder des Be-
triebes der Anlage), die Auswirkungen auf die Schutzgüter haben kann, bedarf einer 
Anzeige nach § 15 BImSchG bzw. einer Genehmigung nach § 16 BImSchG. Dazu ge-
hört auch der Austausch schallrelevanter Hauptkomponenten der WEA (Getriebe, Ge-
nerator, Rotorblätter) durch Komponenten anderen Typs oder Herstellers. 
 

2. Zur Erfüllung der sich aus dem BImSchG und der aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten können auch nach Erteilung dieser 
Genehmigung Anordnungen getroffen werden (§ 17 BImSchG). 
 

3. Kommen Sie als Betreiber der genehmigungspflichtigen Anlage einer Auflage, einer 
vollziehbaren nachträglichen Anordnung oder einer anschließend bestimmten Pflicht 
aus einer Rechtsverordnung nach § 7 BImSchG nicht nach und betreffen die Auflage, 
die Anordnung oder die Pflicht die Beschaffenheit oder den Betrieb der Anlage, kann 
die zuständige Behörde den Betrieb ganz oder teilweise bis zur Erfüllung der Auflage, 
der Anordnung oder der Pflichten aus der Rechtsverordnung gem. § 20 BImSchG un-
tersagen.  
 

4. Die Genehmigung erlischt, wenn 
 

a) die Anlage während eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr be-
trieben worden sind oder 

b) das Genehmigungserfordernis aufgehoben wird. 
 

5. Auch auf die sich aus § 62 BImSchG ergebenden Ordnungswidrigkeiten weise ich be-
sonders hin.  
 

6. Dieser Bescheid wird bestandskräftig,  
 

a) nach einem Monat, wenn kein Widerspruch eingelegt wurde,  
b) im Falle eines Verwaltungsstreits spätestens zu dem Zeitpunkt, in dem dieser 

Bescheid durch letztinstanzliches Urteil bestätigt wird. 
 

7. Ein Widerspruch hat gem. § 63 BImSchG keine aufschiebende Wirkung. 
 
Ich mache darauf aufmerksam, dass der Vertrauensschutz erst nach Unanfecht-
barkeit der Genehmigung eintritt.  
  

8. Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb der WEA liegt allein bei Ihnen 
als Betreiber im Sinne des BImSchG. Der Abschluss eines Service- oder Überwa-
chungsvertrages mit dem Hersteller der WEA oder einem anderen Dritten entbindet Sie 
nicht von dieser Verantwortung. Sie sind verpflichtet, die korrekte Ausführung von an 
Dritte vergebene Tätigkeiten zu überprüfen sowie stets über Störungen des Anlagen-
betriebes informiert zu sein, um entsprechende Entscheidungen zu treffen. Die Ahn-
dung von Verstößen sowie die Anordnung von Maßnahmen werden an Sie gerichtet. 
 

9. Bitte beachten Sie, dass auch für die Kabeltrassen etc. ggf. Genehmigungen bzw. Ab-
sprachen mit dem Landkreis Osnabrück erforderlich werden (z.B. bei Kreuzung von 
Straßen oder Gewässern). Stimmen Sie daher schriftlich den Verlauf der Kabeltrassen 
etc. rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Landkreis Osnabrück ab.  
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B a u a u f s i c h t / I m m i s s i o n s s c h u t z  
 

10. Bei der Bauausführung der Anlage sind die Unfallverhütungsvorschriften der zuständi-
gen Berufsgenossenschaft zu beachten.  

 
11. Nach § 52 NBauO hat die Bauherrin/der Bauherr vor Baubeginn den Namen der Bau-

leiterin/des Bauleiters und während der Bauausführung einen Wechsel dieser Person 
der Genehmigungsbehörde unverzüglich mitzuteilen. Die Bauleiterin oder der Bauleiter 
muss über die für diese Aufgabe erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. 

 
12. Die Prüfung des Bauantrages hat ergeben, dass gem. § 77 Abs. 1 NBauO zunächst 

auf eine baurechtliche Abnahme seitens der Baugenehmigungsbehörde verzichtet 
wird. 

 
Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Baumaßnahme nur so aus-
geführt werden darf, wie sie genehmigt wurde. Eine Beschränkung der Bauüberwa-
chung auf Stichproben bleibt vorbehalten. Gemäß § 3 Abs. 4 NBauO dürfen bauliche 
Anlagen erst in Gebrauch genommen werden, wenn sie sicher benutzbar sind. 

 
13. Es wird darauf hingewiesen, dass wiederkehrende Prüfungen von einem anerkannten 

Sachverständigen für WEA, der die fachliche Anforderung für die Beurteilung der Ge-
samtanlage erfüllt, durchzuführen sind.  
 

14. Erforderliche Anträge für Schwertransporte sind rechtzeitig zur Prüfung bei den zu-
ständigen Behörden einzureichen.  

 
15. Die WEA ist entsprechend der Bedienungsanleitung des Herstellers zu betreiben.  
 
16. Die Anlage ist gem. § 5 Abs. 1, Ziffern 1 – 4 BImSchG zu errichten, betreiben und ggf. 

stillzulegen.  
 
 
 

U n t e r e  D e n k m a l s c h u t z b e h ö r d e  
 

17. Die generelle gesetzliche Melde- und Sicherungspflicht archäologischer und paläonto-
logischer Bodenfunde ist zu beachten. 
 
 
 

F a c h d i e n s t  U m w e l t  
U n t e r e  W a s s e r b e h ö r d e    
O b e r f l ä c h e n e n t w ä s s e r u n g  

 
18. Stellt die Oberflächenentwässerung der Zuwegungen und Betriebsflächen gem. § 32 

NWG und § 26 WHG eine ersichtliche Beeinträchtigung der Befugnisse Dritter, nachtei-
lige Veränderung der Gewässerbeschaffenheit, wesentliche Verminderung der Was-
serführung oder einen relevanten stofflichen Eintrag ins Gewässer dar, ist ein Antrag 
auf wasserrechtliche Erlaubnis gem. § 10 WHG bei der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Osnabrück zu stellen. 
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N i e d e r s ä c h s i s c h e  L a n d e s b e h ö r d e  f ü r  S t r a ß e n b a u  u n d   
V e r k e h r 

-  L u f t f a h r t b e h ö r d e  -  
 

19. Eine Entscheidung des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) gemäß § 18a 
LuftVG ist nicht erforderlich, da Anlagenschutzbereiche ziviler Flugsicherungseinrich-
tungen nicht betroffen sind. 

 
20. Bei Änderung der Bauhöhe, des Anlagentyps oder der Standortkoordinaten sind so-

wohl die zivilen als auch militärischen Luftfahrtbehörden erneut zu beteiligen. 
 
 
 

S t a a t l i c h e s  G e w e r b e a u f s i c h t s a m t  O s n a b r ü c k  
 

21. Servicelift/Aufstiegshilfe 
Serviceliftanlagen in WEA sind Aufzüge im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV). 
Aufzugsanlagen sind vor der erstmaligen Inbetriebnahme, nach prüfpflichtigen Ände-
rungen und wiederkehrend von einer zugelassenen Überwachungsstelle prüfen zu las-
sen (BetrSichV, §§ 15 und 16). 
 

22. EU-Konformitätserklärung 
Die Windenergieanlage ist konform mit dem deutschen und europäischen Regelwerk 
zu errichten. Siehe hierzu das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), die Maschinenver-
ordnung (9. ProdSV), Verordnung über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur 
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (1. ProdSV), Explosionsschutz-
verordnung (11.ProdSV) und EMV-Richtlinie.  
Die erforderlichen Konformitätsbescheinigungen sind beim Abnahmetermin vorzule-
gen. Die notwendige CE-Kennzeichnung ist an den Aggregaten anzubringen. 
 
 
 

W e s t n e t z   G m b H 
 

23. Bei geplanter Einspeisung der durch die WEA erzeugten elektrischen Energie in das 
Versorgungsnetz der Westnetz GmbH sind hinsichtlich des geplanten Netzanschlusses 
und der Einspeisung vertragliche Vereinbarungen erforderlich. Diese sind nicht Gegen-
stand dieses Genehmigungsbescheides. 

 
 
 

VI. Begründung 
 
Sie haben am 21. Oktober 2019 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errich-
tung und den Betrieb von einer WEA (WEA 3) mit mehr als 50 m Gesamthöhe in der Stadt 
Fürstenau, Gemarkung Hollenstede, Flur 27, Flurstück 98/1 beantragt. 
 
Das Genehmigungsverfahren wurde gemäß §§ 1 - 7, 11, 13, 20 und 21 der 9. Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren – 9. BImSchV vom 29.05.1992 (BGBl. I S. 1001) in der zurzeit geltenden 
Fassung durchgeführt. 
 
Parallel zu der beantragten WEA 3 werden in separaten Verfahren die WEA 1 (Az. FD 6-11-
06400-19) sowie die WEA 2 und WEA 4 (Az. FD 6-11-06402-19) beantragt. Diese Anlagen 
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gelten gem. § 10 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) als kumulie-
rende Vorhaben. Grundsätzlich wäre für das Vorhaben eine standortbezogene Vorprüfung 
des Einzelfalls gem. § 7 Abs. 2 i.V.m. § 1.6.3 der Anlage 1 des UVPG durchzuführen gewe-
sen. Auf Antrag des Antragstellers war gem. § 7 Abs. 3 UVPG eine Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) durchzuführen. Daher war ein förmliches Verfahren gem. § 10 BImSchG und 
der §§ 8 – 21 a der 9. BImSchV durchzuführen.  
 
Da für das Vorhaben der vorhabenbezogene Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 72 „Sondergebiet 
Windpark Südlich Hörsten“ durch die Stadt Fürstenau aufgestellt wurde, beschränkt sich die 
in diesem Verfahren durchzuführende UVP gem. § 50 Abs. 3 UVPG auf zusätzliche oder 
andere Umweltauswirkungen des Vorhabens, die im Rahmen der Aufstellung des B-Planes 
nicht berücksichtigt wurden. 
 
Das Vorhaben wurde gem. § 10 Abs. 3 BImSchG, § 8 der 9. BImSchV und §§ 18, 19 UVPG 
am 30.10.2020 im Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück, dem Bersenbrücker Kreisblatt, 
der Ibbenbürener Volkszeitung, auf der Homepage des Landkreises Osnabrück und im zent-
ralen Informationsportal über Umweltverträglichkeitsprüfungen in Niedersachsen öffentlich 
bekannt gemacht. In der Zeit vom 06.11.2020 bis zum 07.12.2020 einschließlich wurden die 
Antragsunterlagen beim Landkreis Osnabrück, der Stadt Fürstenau, der Gemeinde Hopsten, 
der Gemeinde Merzen und der Gemeinde Voltlage zur allgemeinen Einsichtnahme ausge-
legt. Des Weiteren war eine Einsichtnahme in die Unterlagen über die Homepage des Land-
kreises Osnabrück und im zentralen Informationsportal über Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen in Niedersachsen möglich.  
 
Während dieser Zeit und bis zum Ende des Genehmigungsverfahrens wurde form- und frist-
gerecht eine Einwendung vom Umweltforum Osnabrücker Land e.V. eingelegt. 
 
Der Erörterungstermin fand am 02.02.2021 statt. Der Einwender ist zu dem Termin nicht er-
schienen. Über den Termin wurde eine Niederschrift angefertigt. 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden die Stellungnahmen folgender Fachbe-
hörden und Träger öffentlicher Belange eingeholt: 
 
Stadt Fürstenau, Samtgemeinde Fürstenau, Gemeinde Merzen, Gemeinde Voltlage, Ge-
meinde Hopsten, Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr, Unterhaltungsverband Nr. 94 „Große Aa“, Wasser- und Bodenverband Fürstenau, 
Westnetz GmbH, Bundesnetzagentur, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück, Amt für 
regionale Landesentwicklung Weser-Ems Geschäftsstelle Osnabrück, Nds. Landesbehörde 
für Straßenbau und Verkehr – Luftfahrtbehörde -, Nds. Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr, Deutscher Wetterdienst sowie beim Landkreis Osnabrück die Fachdienste Umwelt 
(Untere Wasserbehörde, Untere Naturschutz- und Waldbehörde, Untere Bodenschutzbehör-
de), Straßen (Kreisstraßen) sowie Planen und Bauen (Bauaufsicht, Regionalplanung, Denk-
malschutz). 
 
Diese Stellen haben die von Ihnen eingereichten Unterlagen geprüft und keine Bedenken 
gegen die beantragte Erteilung der Genehmigung erhoben; sie haben jedoch Vorschläge 
bezüglich verschiedener Nebenbestimmungen und Hinweise für den Bescheid gemacht.  
 
Die WEA liegt in einer durch die Teilfortschreibung Energie (2013) des Raumordnungspro-
grammes des Landkreises Osnabrück ausgewiesenen Konzentrationszone für WEA. Die 
Genehmigung dieser Teilfortschreibung erfolgte durch die Regierungsvertretung Oldenburg 
am 23.12.2013. Im Rahmen der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtge-
meinde Fürstenau ist das o.g. regionalplanerische „Vorranggebiet für Windenergienutzung“ 
dort als „Sonderbaufläche für Windenergie“ (45/7) ausgewiesen worden. Die 45. Änderung 
des Flächennutzungsplanes wurde von der genehmigungsführenden Behörde, dem Land-
kreis Osnabrück, am 15.04.2016 genehmigt und am 15.05.2016 im Amtsblatt für den Land-
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kreis Osnabrück bekanntgemacht. Parallel zum Änderungsverfahren des Flächennutzungs-
planes wurde der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 72 „Sondergebiet Windpark Südlich 
Hörsten“ der Stadt Fürstenau ins Verfahren gegeben. Dieser B-Plan wurde am 03.12.2019 
vom Rat der Stadt Fürstenau als Satzung sowie die Begründung beschlossen und ist am 
15.01.2020 ortsüblich bekannt gemacht worden. Der B-Plan ist damit am 15.01.2020 recht-
verbindlich geworden. 
 
Zur Darlegung der Erfüllung der Betreiberpflichten gemäß § 5 BImSchG wurden von Ihnen 
eine Schallimmissions- und Schattenwurfprognose vorgelegt. Die Gutachten belegen die 
Einhaltung der zulässigen Lärmrichtwerte. Der beantragte Anlagentyp Enercon E-138 EP3 E 
2 ist bisher nicht dreifach vermessen, sodass im ergänzenden Ergebnisbrief zum schalltech-
nischen Bericht vom 27.08.2020 die obere Vertrauensbereichsgrenze i.H.v. 1,64 dB(A) ermit-
telt und hinzugerechnet wurde. Diese Berechnungsmethode belegt im Ergebnis die Einhal-
tung der von der TA-Lärm genannten Richtwerte. 
 
Die Schattenwurfprognose ergab eine Überschreitung der zulässigen Beschattungsdauer 
von 30 bzw. 8 Stunden/ Jahr (s.o. worst case bzw. unter Zugrundelegung von meteorlogi-
schen Daten) bzw. 30 Minuten pro Tag an 36 von 39 Immissionsorten (IO), sodass eine Ab-
schaltvorrichtung erforderlich ist. 
 
Zur Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung wurde für die Wohnhäuser, die sich unter-
halb oder angrenzend zur Entfernung der dreifachen Gesamthöhe (687 m) befinden, eine 
Untersuchung zur optisch bedrängenden Wirkung durchgeführt. 
 
In dieser kritischen Entfernung mit einem Abstand von weniger als der dreifachen Gesamt-
höhe der WEA bzw. kurz darüber, befinden sich zur beantragten WEA 3 vier Wohngebäude 
(IO 08, IO 11, IO 13 und IO 14). Diese IO liegen in einer Entfernung von 652 m – 710 m zur 
WEA, was dem 2,85 – 3,10 – fachen der Gesamthöhe der Anlage entspricht. An allen 
Wohnhäusern kann davon ausgegangen werden, dass keine optisch bedrängende Wirkung 
eintritt, da die WEA zumeist von Gehölzen sichtverschattet wird und daher nur zu Teilen 
sichtbar sein wird.  
 
Gegen das Vorhaben sprechen keine baudenkmalpflegerischen Bedenken. Für die sich im 
weiteren Umfeld der WEA befindenden Baudenkmale Holle 4, Große Haar 1, 5, 9 und 17 ist 
eine Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes nicht erkennbar.  
 
 
Besonderer Artenschutz: 
 
In einem Abstand von 515 m zur geplanten WEA 3 konnte ein besetztes Nest (besetztes 
Revier) des Mäusebussards festgestellt werden. Der Brutplatz liegt damit knapp außerhalb 
der kritischen Distanz von 500 m. Ein Einwandern in den Nahbereich ist nicht vollständig 
auszuschließen, da das Brutpaar häufig im Kernbereich des Untersuchungsgebietes gesich-
tet werden konnte. Aus diesem Grund ist eine unattraktive Gestaltung des Mastfußbereiches 
sowie die Abschaltung der Anlage bei Ernteereignissen oder bodenwendenden Arbeiten als 
Schutzmaßnahme erforderlich. Eine erhebliche Betroffenheit des Mäusebussards kann somit 
ausgeschlossen werden. Sollte während des Betriebs der WEA ein Brutversuch innerhalb 
des 500 m – Radius erfolgen, wären zum Schutz des Mäusebussards nachträgliche Anord-
nungen (Abschaltungen der WEA) durch die UNB auf Grundlage von § 3 BNatSchG erfor-
derlich.  
 
Innerhalb des 500 m – Radius konnte ein Revier der Waldschnepfe festgestellt werden. 
Sowohl im Windenergieerlass als auch im Helgoländer Papier und auch in der NLT-
Arbeitshilfe 2014 werden Abstandempfehlungen von 500 m um Balzreviere benannt. Die 
Waldschnepfe ist zwar nicht kollisionsgefährdet, in einer Studie (DORKA et al. 2014) wurden 
jedoch erhebliche Störwirkungen von WEA auf Waldschnepfen festgestellt. Insbesondere 
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das komplexe Balzsystem der Art ist anfällig für diese Störungen. Durch Schallemissionen 
der WEA kann eine Maskierung der akustischen Signale der Waldschnepfe stattfinden. Dar-
über hinaus ist jedoch auch eine Barriere- bzw. Scheuchwirkung durch die Anlage als sol-
ches anzunehmen. Der Antragsteller stellt im Rahmen der Maßnahme (MCEF2) eine Fläche 
von ca. 6,3 ha zur Verfügung, auf der Waldhabitate für die Waldschnepfe optimiert werden 
sollen. Die Fläche befindet sich in ca. 1,9 Kilometer nördlich der geplanten Anlage, ein räum-
licher Zusammenhang ist also gegeben. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen 
werden, dass in Bezug auf die Waldschnepfe keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände ausgelöst werden. 
 
In einem Abstand von ca. 250 m zur WEA 3 konnte ein Revier der Feldlerche festgestellt 
werden. Im Gefahrenbereich (100 m – Radius) der WEA war kein Revier vorhanden, sodass 
der Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht gegeben ist, für die Zukunft 
aber nicht ausgeschlossen werden kann, da Untersuchungen in 2014/2015 auch Reviere im 
Gefahrenbereich aufgezeigt haben. Sollten sich daher in der Zukunft im Gefahrenbereich 
Feldlerchen ansiedeln, wären nachträgliche Anordnungen durch die UNB auf der Grundlage 
von § 3 BNatSchG erforderlich. 
 
Die Rohrweihe konnte im 1.000 m – Radius nicht als Brutvogel festgestellt werden. Sie 
konnte nur als Nahrungsgast beobachtet werden. Der nächste Brutplatz befindet sich in einer 
Entfernung von ca. 1,8 km östlich der WEA 3. Eine Besiedlung des Gebietes der WEA ist 
grundsätzlich nicht auszuschließen, da das Gebiet für Rohrweihen attraktiv ist (weiträumig 
offen und von Gräben durchzogen). Sollte sich daher eine Rohrweihe im Gefahrenbereich 
ansiedeln, wären auch in diesem Fall zum Schutz der Rohrweihe nachträgliche Anordnun-
gen durch die UNB auf Grundlage von § 3 BNatSchG erforderlich.  
 
Im Rahmen des Gondelmonitorings werden in den Antragsunterlagen mit der Maßnahme 
VART2 Abschaltalgorithmen zum Schutz der Fledermäuse vorgeschlagen. Nach Prüfung der 
Maßnahmen wurde festgestellt, dass diese nicht, wie in der speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung vorgeschlagen, ausreichend sind, um den Eintritt des Verbotstatbestandes 
„Tötung“ der Fledermäuse i.S.d § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden. Es liegen Un-
stimmigkeiten hinsichtlich der Windgeschwindigkeiten vor. Insbesondere die niedrige vorge-
schlagene Windgeschwindigkeit (6 m/s) hätte einen geringeren Schutz der vorkommenden 
Fledermausarten zur Folge, da insbesondere die Arten Großer Abendsegler und die Breitflü-
gelfledermaus als besonders kollisionsgefährdet gelten und bis zu Windgeschwindigkeiten 
von 7,5 m/s fliegen. Daher werden die unter Nebenbestimmung Nr. 38 anzuwendenden Ab-
schaltalgorithmen festgesetzt. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen werden die Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG für die im Vorhabengebiet nachgewiesenen Vogel- und Fledermausarten nicht 
ausgelöst. 
 
Durch die geplante und im separaten wasserrechtlichen Antrag geprüfte temporären Grund-
wasserabsenkung gehen keine erheblichen Beeinträchtigungen aus, insbesondere vor dem 
Hintergrund der Dauer der Absenkung von etwa einem Monat sowie der verhältnismäßig 
geringen Absenkung außerhalb des Baufeldes (insgesamt 3.052 m³ in 28 Tagen). 
 
 
FFH-Verträglichkeitsprüfung 
 
Die Zuständigkeit für die Durchführung der FFH-Verträglichkeitsprüfung liegt bei der Stadt 
Fürstenau. Die FFH-Verträglichkeitsprüfung wurde von der Stadt Fürstenau im Rahmen der 
Aufstellung des B-Planes durchgeführt und wird hier vollständigkeitshalber aufgeführt.  
 
Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG i.V.m § 1 a Abs. 4 BauGB sind Projekte vor ihrer Zulassung 
oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-
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Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten 
oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen.  
 
Im weiteren Umfeld der geplanten WEA ist ein FFH-Gebiet vorhanden. Das 269 ha große 
FFH-Gebiet „Finkenfeld und Wiechholz“ (DE-3512-301) liegt in einer Entfernung von ca. 
1.860 Meter südwestlich des Vorhabens. Im Zentrum des Gebietes stockt ein größerer bo-
densaurer Stieleichen-Birken-Waldkomplex, der als Lebensraumtyp (LRT) 9190 klassifiziert 
ist. An anmoorigen Stellen stockt ein Fragment des Moorbirkenwaldes (LRT 91D0) mit Über-
gängen zum Erlenbruchwald. Das Waldgebiet ist umgeben von mehreren Teilflachen reich-
strukturierten Feuchtgrünlandes. Dazwischen liegen auch Ackerflachen. Die umliegenden 
Feuchtgrünlandflächen weisen stellenweise noch magere, artenreiche Grünlandgesellschaf-
ten verschiedener Feuchtestufen auf (LRT 6410, 6430). Des Weiteren finden sich noch Still-
gewässer niedriger oder mittlerer Trophiestufe im Gebiet (LRT 3130). Arten des Anhang II 
der FFH-Richtlinie (z.B. Fledermäuse) werden im Standarddatenbogen des FFH-Gebietes 
nicht aufgeführt, es werden die charakteristischen Arten der jeweiligen LRT betrachtet. 
 
Zur Beurteilung der FFH-Verträglichkeit wurden keine speziellen faunistischen Untersuchun-
gen durchgeführt. 
Der Kleine Abendsegler wird als charakteristische Art für den Lebensraumtypen 9190 ge-
nannt. Der Kleine Abendsegler ist als besonders windkraftsensibel einzustufen, da regelmä-
ßig auch Flugaktivitäten bei höheren Windgeschwindigkeiten in Rotorhöhe vorkommen. Im 
Rahmen der bodengebundenen Fledermausuntersuchungen wurde die Art im Bereich der 
geplanten WEA festgestellt, weshalb eine entsprechende Abschaltregelung der Anlage mit 
einem zweijährigen Gondelmonitoring in den ersten Jahren nach Inbetriebnahme erforderlich 
wird. Zum Schutz des Kleinen Abendseglers wird zunächst eine Anlaufgeschwindigkeit von 
7,5 m/s durch die UNB festgelegt. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch Bau, der Anlage sowie dem Betrieb der ge-
planten WEA keine negativen Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes zu 
erwarten sind. Eine potenzielle Verbesserung des momentanen Erhaltungszustandes der 
Lebensraumtypen und Tierarten wird durch das Vorhaben nicht behindert.  
 
Insgesamt ist das Vorhaben daher als verträglich mit den Erhaltungszielen der FFH-Gebiete 
zu bewerten. 
 
 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass nach 
 

 Prüfung der eingereichten Antragsunterlagen, 
 

 der Würdigung der eingereichten Stellungnahmen  
 

keine Tatsachen vorliegen, die eine Ablehnung rechtfertigen würden.  
 
 
Dem Antrag war daher gemäß § 6 BImSchG zu entsprechen. 
 
Die Genehmigung wird gemäß § 12 BImSchG allerdings mit Nebenbestimmungen versehen, 
um sicherzustellen, dass die sich aus § 5 BImSchG ergebenden Pflichten erfüllt werden (u.a. 
Minimierung der Immissionen / Emissionen zur Einhaltung bzw. Verhinderung der Über-
schreitung der Grenzwerte) und andere öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie Belange des 
Arbeitsschutzrechtes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 
 
Des Weiteren wird im Genehmigungsbescheid darauf hingewiesen, dass auch nach der Er-
teilung der Genehmigung Anordnungen getroffen werden können, um die Erfüllung der sich 
aus dem BImSchG und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen er-
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gebenden Pflichten zu gewährleisten. Sollte sich beispielsweise die Immissionssituation an-
ders darstellen als jetzt beurteilt, ist der Erlass weitergehender immissionsschutztechnischer 
Anordnungen möglich (z.B. Verbesserung / Nachrüstung von Anlageteilen).  
 
 
 

VII. Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen gem. § 20 Abs. 1 a 9. BIm-
SchV bzw. § 24 UVPG  
 
Nach § 5 des Niedersächsischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (NUVPG) vom 30. 
April 2007 (Nds. GVBl. Br. 12/2007 S. 179), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
19. Februar 2010 (Nds. GVBl. Nr. 6/2010 S. 122) i.V.m. § 20 Abs. 1a der 9. BImSchV und § 
24 UVPG wird auf Grundlage des vorgelegten UVP-Berichts vom 02.09.2020 sowie der zu-
gehörigen Nachträge, der behördlichen Stellungnahmen, der Ergebnisse eigener Ermittlun-
gen sowie der Einwendungen Dritter die Umweltverträglichkeit des Vorhabens geprüft.  
 
Parallel zu der hier beantragten WEA 3 werden auch die WEA 1, 2 und 4 in separaten Ver-
fahren beantragt. In Verbindung mit diesen Anlagen (kumulierende Vorhaben im Sinne von § 
10 UVPG) wäre für dieses Vorhaben grundsätzlich eine standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalls gem. § 7 Abs. 2 i.V.m. Nr. 1.6.3 der Anlage 1 des UVPG durchzuführen. Der An-
tragsteller hat unabhängig davon die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
gem. § 7 Abs. 3 UVPG beantragt. Diese wird von der Genehmigungsbehörde auch als 
zweckmäßig erachtet. Dadurch ergibt sich die Pflicht zur Durchführung einer UVP. 
 
Für das Vorhaben wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 72 „Sonder-
gebiet Windpark Südlich Hörsten“ durch die Stadt Fürstenau aufgestellt. Dieser ist am 
15.01.2020 durch öffentliche Bekanntmachung in Kraft getreten. Gem. § 50 Abs. 3 UVPG 
soll die UVP, soweit dem Vorhaben ein B-Plan mit Umweltverträglichkeitsprüfung zugrunde 
liegt, im nachfolgenden Zulassungsverfahren auf zusätzliche oder andere Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens beschränkt werden.  
 
Die durchzuführende UVP wird daher im Folgenden auf die Betrachtung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen beschränkt, die vom B-Plan abweichen, darüber hinausgehen bzw. zu 
denen neue Erkenntnisse vorliegen.  
 
Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens hat sich folgende 
Änderungen im Vergleich zum B-Plan ergeben: 
 

 Änderung (Erhöhung) des Schallleistungspegels der WEA 3 zur Nachtzeit (22:00 – 
6:00 Uhr) durch Anpassung der Oktavspektren durch ENERCON 

 
In der UVP wird neben dieser Änderung die während des Verfahrens eingereichte Einwen-
dung des Umweltforum Osnabrücker Land e.V. berücksichtigt.  
 
Die im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlichen Unterlagen sind mit dem 
Antragsteller im Vorfeld abgestimmt worden.  
 
Auf Grundlage der eingereichten Antragsunterlagen, der behördlichen Stellungnahmen und 
der Äußerungen der Öffentlichkeit werden im Folgenden die Umweltauswirkungen sowie die 
Maßnahmen, mit denen erhebliche, nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert 
oder ausgeglichen werden, zusammenfassend dargestellt.  
 

a) Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit 
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Beschreibung und Bewertung des Bestandes: 
 
Es haben sich keine Änderungen im Vergleich zum B-Plan ergeben. 

 
Beschreibung der Umweltauswirkungen und Darstellung der Vermeidungs-, Verminde-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen: 
 
Die Beeinträchtigungen, die von WEA auf das Schutzgut Mensch, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit entstehen können, lassen sich in optische bzw. visuelle Ef-
fekte und Lärm unterteilen. Zudem werden die Aspekte Brandschutz und Eiswurf be-
trachtet.  
 
Schattenwurf: 
Durch den Betrieb von WEA kommt es zu periodischem Schattenwurf, welcher ab ei-
ner bestimmten Dauer zu Belästigungen oder auch zu Beeinträchtigungen führen kann. 
In der Schattenwurfprognose der ZECH Ingenieurgesellschaft mbH Lingen vom 
19.12.2018 werden die Beschattungszeiten für 39 Immissionsorte (IO) (teilweise an 
mehreren Hausseiten) rechnerisch ermittelt. 
 
Da es keine gesetzlich vorgegebenen Richtwerte für die zulässige Schattenwurfdauer 
gibt, wird den Empfehlungen des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) vom 
13.03.2002 gefolgt (s. auch Windenergieerlass Nr. 3.4.1.8). Danach gilt eine Schatten-
wurfdauer von maximal 30 Std./Jahr bzw. 30 Min./Tag an einem Immissionsort als un-
bedenklich. Dem Schattenwurfgutachten ist zu entnehmen, dass der Richtwert von 30 
Std./Jahr sowie von 30 Min./Tag jeweils an 36 der 39 IO überschritten wird.  
 
Aus diesem Grund wird die Installation einer Abschaltautomatik erforderlich, die zu den 
Uhrzeiten mit möglicher Schattenwurfbeeinträchtigung und gleichzeitig vorhandener 
Sonneneinstrahlung zu aktivieren ist.  
 
Damit kann sichergestellt werden, dass die zulässigen Richtwerte nicht überschritten 
werden und es nicht zu unzumutbaren Beeinträchtigungen durch Schattenwurf kommt. 

 
 
Disco-Effekt: 
Es haben sich keine Änderungen im Vergleich zum B-Plan ergeben. 
 

 
Hindernisbefeuerung: 
Es haben sich keine Änderungen im Vergleich zum B-Plan ergeben. 
 

 
Optisch bedrängende Wirkung: 
WEA können optisch bedrängend wirken und damit die Wohnqualität im nahen Umfeld 
des Windparks mindern. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Einzelfallprü-
fung zu dem Ergebnis kommt, dass eine optische Bedrängung nicht vorliegt, wenn der 
Abstand zwischen einem Wohnhaus und der WEA mindestens das Dreifache der Ge-

samthöhe (Nabenhöhe +  Rotordurchmesser) der Anlage beträgt. Beträgt der Ab-
stand zwischen dem Wohnhaus und der WEA das Zwei- bis Dreifache der Gesamthö-
he der Anlage, bedarf es regelmäßig einer besonders intensiven Prüfung des Einzel-
falls (Rechtsprechung des OVG Münster – 8 A 3726/05). Unter Berücksichtigung der 
geplanten Anlagenhöhe von 229 m, würde der kritische Abstand, bei dessen Unter-
schreitung eine erdrückende Wirkung eintreten könnte, 687 m betragen.  
 



Seite 26 

  

In dieser kritischen Entfernung mit einem Abstand von weniger als der dreifachen Ge-
samthöhe der WEA bzw. kurz darüber befinden sich zur beantragten WEA 3 vier 
Wohngebäude (IO 08, IO 11, IO 13 und IO 14).  
 
IO 08 
Der IO 08 liegt in einer Entfernung von 706 m zur WEA 3, was einem Abstand von dem 
3,08 – fachen der Gesamthöhe der WEA entspricht. Die WEA wäre aus den Innenräu-
men teilweise sichtbar. Die Sicht auf die WEA wird durch hohe Rhododendronsträu-
cher vor den Fenstern teilweise aber auch eingeschränkt. Der nach Süden und Südos-
ten gelegene Garten wird in Richtung der WEA durch den hohen Gehölzbestand auf 
der Nordseite des Grundstücks abgeschirmt. Aufgrund der Entfernung der WEA sowie 
der Gegebenheiten auf dem Grundstück ist nicht von einer optischen Bedrängungswir-
kung auszugehen. 
 
IO 11 
Die WEA 3 liegt in einer Entfernung von 652 m zum Wohnhaus (IO 11). Dies entspricht 
einem Abstand von dem 2,85 – fachen der Gesamthöhe der Anlage. Aufgrund der Aus-
richtung des Wohnhauses wäre die WEA aus den Innenräumen kaum sichtbar, da kei-
ne Gebäudeseite direkt auf die Anlage zielt. Auch der Garten wird in Richtung der WEA 
durch das Wohnhaus selbst und die Baumreihe entlang der Straße weitgehend abge-
schirmt, sodass auch für dieses Wohnhaus keine optisch bedrängende Wirkung durch 
die WEA 3 anzunehmen ist. 
 
IO 13 
Der IO 13 liegt 661 m von der WEA 3 entfernt, was einem Abstand von dem 2,89 – fa-
chen der Gesamthöhe der Anlage entspricht. Das Wohnhaus ist fast vollständig von 
Feldgehölzen umgeben, sodass die WEA sowohl aus den Innenräumen des Hauses 
als auch im Garten größtenteils nicht sichtbar wäre. Eine optische Bedrängungswir-
kung ist daher für dieses Wohnhaus auszuschließen. 
 
IO 14 
Das Wohngebäude (IO 14) liegt in einer Entfernung von 710 m zur WEA 3. Dies ent-
spricht dem 3,10 – fachen Anlagenhöhenabstand. Die Sichtbarkeit der WEA vom 
Wohnhaus aus, ist durch die sichtverstellende Wirkung der dem Wohngebäude südöst-
lich vorgelagerten Gehölzbestände größtenteils unterbunden. Der Aufenthaltsbereich 
des Gartens mit Terrasse liegt ebenfalls hinter dieser dichten Baumreihe. Der Vorgar-
ten liegt in abgewandter Richtung zur WEA, sodass das Wohnhaus und die Gehölzrei-
he teilweise sichtverschattend wirken. Eine optisch bedrängende Wirkung kann für die-
sen IO daher ausgeschlossen werden.  

 
Der Einwand, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die sichtverschatten-
den Gehölze dauerhaft wirken, da sie durch Sturmereignisse oder sonstige Kalamitä-
ten vernichtet werden könnten, ist nicht gerechtfertigt. Es kann über den angesetzten 
Betriebszeitraum der WEA davon ausgegangen werden, dass Wälder bzw. einzelne 
Gehölze weder vollständig gerodet noch in einem erheblichen Umfang einem Sturmer-
eignis zum Opfer fallen. Da es sich laut Gutachten zum überwiegenden Teil um stabile 
Laubholzbestände handelt, ist nicht anzunehmen, dass es größere Verluste z.B. durch 
den Borkenkäfer geben wird. Die Holzernte erfolgt in diesem Bereich zudem in der Re-
gel in Form einer Einzelstammentnahme.  
 
Eine durch Gehölze (auch ohne Laub) partiell sichtverstellte WEA besitzt erheblich we-
niger Bedrängungspotential als eine unverstellte Blicksituation, da der Blick auf die An-
lage durch das Astwerk unterbrochen und im Nahbereich fokussiert wird.  
 
Es ist grundsätzlich nicht erforderlich, den Blick auf eine WEA vollständig zu verstellen, 
um eine mögliche bedrängende Wirkung zu vermeiden (vgl. OVG NRW, Az. 8 B 
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1230/13, RN 25). Es ist ausreichend, wenn die Anlage in ihrer Wirkung durch die vor-
handene Abschirmung abgemildert wird oder eine Abschirmung in zumutbarer Weise 
hergestellt werden kann.  
 
Das bei der Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung berücksichtigten o.a. Wohn-
haus befindet sich zudem im planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB. Die 
Rechtsprechung des OVG Münster sowie der Windenergieerlass finden Anwendung. 
Derjenige, dessen Wohnhaus im Außenbereich liegt, hat grundsätzlich mit der Errich-
tung von im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegierten WEA und ihren 
optischen Auswirkungen zu rechnen. Allein die Wahrnehmbarkeit von WEA begründet 
keinen Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme, da kein Anspruch auf eine von 
technischen Bauwerken freie Aussicht besteht. 

 
Insgesamt gesehen, ist daher eine optische Beeinträchtigung durch die WEA ausge-
schlossen.  
 
Schallimmissionen: 
 
Änderung im Vergleich zum B-Plan: 
Erhöhung des Schallleistungspegels der WEA 3 zur Nachtzeit (22:00 – 6:00 Uhr) von 
104,0 dB(A) auf 106,0 dB(A) durch Anpassung der Oktavspektren durch ENERCON. 
 
Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des B-Plans wurden bei den Berechnungen der 
Schallimmissionen entsprechend der Vorgaben der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz (LAI) keine Unsicherheiten für Typvermessung und Serienstreu-
ung berücksichtigt. Mit den aktualisierten Datenblättern wurde seitens ENERCON ex-
plizit darauf hingewiesen, dass die in den Dokumenten angegebenen Werte unter Be-
rücksichtigung der angegebenen Unsicherheiten gelten. Aus diesem Grund wurde 
durch die ZECH Ingenieurgesellschaft im Rahmen des eingereichten Ergebnisbriefs 
eine erneute Berechnung unter Berücksichtigung der angegebenen Unsicherheiten 
durchgeführt. Die Leistungserhöhung der WEA 3 zur Nachtzeit von 104,0 dB(A) auf 
106,0 dB(A) lässt sich auf die aktualisierten Spektren zurückführen.  
 
 
Zu der Einwendung: 
 
Für die beantragte WEA liegt bisher noch kein Messbericht vor. Aus diesem Grund 
wurden bei der Berechnung der Schallimmissionen die Herstellerangaben berücksich-
tigt. Hierfür ist festgelegt, dass noch nicht schallvermessene Anlagen mit den Stan-
dardwerten der Unsicherheit der Vermessung, der Serienstreuung sowie der Progno-
seunsicherheit belegt werden und diese als einheitliche Gesamtunsicherheit aufzu-
schlagen sind. Die Qualität der schalltechnischen Untersuchung wird durch die Be-
rücksichtigung der Unsicherheiten getragen, sodass die ermittelten, anteilig durch die 
geplante WEA hervorgerufenen oberen Vertrauensbereiche, nicht mit einem zusätzli-
chen Sicherheitsaufschlag zu behaften sind.  
 
Das für die Ausbreitungsberechnung eingesetzte Berechnungsprogramm berücksich-
tigt ein detailliertes Berechnungsmodel, welches die vorhandenen, realen Gebäu-
destrukturen – bestehend aus den Wohngebäuden sowie der anliegenden Nebenge-
bäude – nachbildet. Somit werden auch bei der Ausbreitungsberechnung Reflexionen 
von Anbauten und Fassaden berücksichtigt (sofern vorhanden) und für die Ermittlung 
des Beurteilungspegels an jedem IO einbezogen.  
 
Eine hohe schalltechnische Vorbelastung liegt primär darin begründet, dass für den 
Betrieb von im Wirkungsbereich der WEA vorhandenen Biogasanlagen sowie Mastbe-
trieben von einem pauschalen Ansatz ausgegangen wurde, der eine worst-case-
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Betrachtung abbildet. Zur Ermittlung des anteiligen Beurteilungspegels der Vorbelas-
tung wurden alle theoretisch möglichen Vorbelastungen durch alle schalltechnisch re-
levanten Biogasanlagen und Mastbetriebe berücksichtigt. An den IO 5 und IO 11 wird 
der Immissionsrichtwert somit durch die Vorbelastung ausgeschöpft. Aus diesem 
Grund wurde für diese IO ein Immissionszielwert angestrebt, der mindestens 6 dB un-
ter dem Immissionsrichtwert liegt, damit im Sinne der TA Lärm die Zusatzbelastung 
durch die WEA keinen relevanten Anteil zur Gesamtlärmbelastung beitragen wird. Zu-
sätzlich wurden bei der Berechnung der Vorbelastung die WEA des Windparks Settrup 
sowie die WEA des im parallelen Genehmigungsverfahren befindlichen Windparks 
Welperort berücksichtigt. 
 
Nach Errichtung der WEA wird im Rahmen einer Schallmessung die Schallimmissions-
prognose und die Einhaltung der Richtwerte überprüft. Im Falle einer Überschreitung 
der Richtwerte besteht die Möglichkeit die WEA in einem schallreduzierten Modus zu 
fahren, sodass sich die Schallimmissionen weiter verringern lassen.  
 
Eine Überschreitung der zulässigen Richtwerte kann daher ausgeschlossen werden. 
Eine unzulässige Beeinträchtigung durch Schallimmissionen entsteht nicht.  
 
 
Infraschall: 
Es haben sich keine Änderungen im Vergleich zum B-Plan ergeben. 
 

 
Eiswurf: 
Es haben sich keine Änderungen im Vergleich zum B-Plan ergeben. 
 

 
Brandschutz: 
Es haben sich keine Änderungen im Vergleich zum B-Plan ergeben. 
 

 
Elektromagnetische Felder: 
Es haben sich keine Änderungen im Vergleich zum B-Plan ergeben. 

 
 
Erholungsnutzung: 
Es haben sich keine Änderungen im Vergleich zum B-Plan ergeben. 

 
 
 

b) Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
  

Tiere: 
 
Beschreibung und Bewertung des Bestands: 
 
Es liegen keine Erkenntnisse über eine Veränderung des Ist-Zustandes seit der Auf-
stellung des B-Plans vor. 
 
Beschreibung der Umweltauswirkungen und Darstellung der Vermeidungs-, Verminde-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen: 
 
Baubedingt 
Dem den Antragsunterlagen beigefügten Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Korte-
meier Brokmann, Deckblatt vom 25.01.2021) ist eindeutig die Anzahl der betroffenen 
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Brutvogelarten und deren Revieranzahl zu entnehmen. Der diesbezügliche Einwand ist 
damit gegenstandslos. Eine Einschätzung, ob die geplanten Maßnahmen ausreichen, 
ist damit möglich. 
 
Zusätzliche Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft 
wurden, sind nicht erkennbar. 
 
Anlagebedingt 
Zusätzliche Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft 
wurden, sind nicht erkennbar. 
 
Betriebsbedingt 
Der Einwand bezüglich der unvollständig beschriebenen Wirkfaktoren ist berechtigt, da 
Störungen bei entsprechender Intensität erwiesenermaßen zu einer Reproduktions-
minderung bei Vögeln führen können. Der Gutachter hat jedoch in den einzelnen Prüf-
bögen auch die Reproduktionsminderung als Wirkfaktor berücksichtigt. Es sind keine 
Brutvorkommen im 100 Meter-Radius um die geplanten Anlagen festgestellt worden. 
Eine erhebliche Störung der jeweiligen Populationen der im Untersuchungsgebiet fest-
gestellten Vogelarten kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 
 
Dem Einwand, dass Kenntnisse über die Populationsgrößen aller im Untersuchungs-
gebiet festgestellter europäischer Vogelarten erforderlich sind, um den Verbotstatbe-
stand „Störung“ zu beurteilen, ist grundsätzlich zuzustimmen. Vor dem Hintergrund, 
dass im 100 Meter-Radius um die geplante Anlage jedoch keine Vogelbruten festge-
stellt werden konnten, ist mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass der Verbots-
tatbestand „Störung“ bei den europäischen Vogelarten ohnehin nicht eintreten wird. 
Angaben über die Größe und den jeweiligen Zustand der lokalen Population(en) sind 
somit nicht erforderlich. Die Liste der störungsbedingt beeinträchtigten Vogelarten ist 
vollständig.  
 
Das „Artenschutzrecht“ verlangt keinen Blick in die Zukunft, daher können und müssen 
zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung auch nur die festgestellten Artvorkommen 
sowie die daraus möglicherweise resultierenden Verbote behandelt werden. Der 12. 
Senat des OVG Lüneburg hat mit Beschluss vom 11.05.2020 darauf hingewiesen, 
dass „das anerkannte Prüfprogramm gemäß § 44 BNatSchG jedoch auf einer Feststel-
lung der gegenwärtig – potenziell vorhabenbetroffenen – vorhandenen besonders ge-
schützten Arten beruht“. Vor diesem Hintergrund ist den Einwänden hinsichtlich des 
Umgangs mit der Feld- und Heidelerche nicht uneingeschränkt zuzustimmen. Eine 
Prognose über die Bestandsentwicklung schlaggefährdeter Arten im Umfeld der Vor-
rangfläche ist rechtlich nicht gefordert, und zudem auch fachlich nur schwierig möglich. 
Jedenfalls ist nicht zu erwarten, dass sich die Bestände der Arten der Feldflur in ab-
sehbarer Zeit erholen werden. Die massiven Bestandseinbrüche von Kiebitz und ande-
ren Feldvögeln lassen doch vielmehr ein baldiges Verschwinden und regionales Aus-
sterben vermuten. Im Fall der Feldlerche ist es jedoch so, dass aufgrund der Vorkom-
men im Umfeld der geplanten Anlage ein Einwandern in den Gefahrenbereich möglich 
bzw. zu erwarten ist. Sollten sich jedoch nach Genehmigungserteilung weitere, bislang 
nicht festgestellte, schlaggefährdete Arten ansiedeln, wären nachträgliche Anordnun-
gen in Form von Abschaltungen auf Grund des § 3 Bundesnaturschutzgesetz durch 
die UNB zu verfügen. 
 
Zusätzliche Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft 
wurden, sind nicht erkennbar. 
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Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausge-
glichen werden sollen: 
 
Zusätzliche Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden 
sollen, sind nicht vorhanden, da das Vorhaben sich nicht geändert hat. 
 
Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden sollen: 
 
Maßnahmen, die die Umweltauswirkungen ausschließen und vermindern 
 
Zusätzliche Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aus-
geschlossen oder vermindert werden sollen, sind nicht erforderlich, da keine zusätzli-
chen Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstellungs-
verfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. ausreichend geprüft wurden, vor-
liegen. 

 
Maßnahmen, die die Umweltauswirkungen ausgleichen 
 
Der Einwand, dass es sich bei der Fläche der Maßnahme MCEF2, um ein nach § 30 
Bundesnaturschutzgesetz geschütztes Biotop („Auwald am Pallertkanal“) handelt und 
diese daher ungeeignet sei, wird nicht geteilt. Mittels geeigneter Maßnahmen (Vernäs-
sung, Entnahme standortfremder Gehölze, Nutzungsverzicht des verbleibenden Ge-
hölzbestandes) deren Umsetzung fachlich von der Umweltbaubegleitung beaufsichtigt 
und mit der UNB abgestimmt werden, kann eine Verbesserung des Biotops erreicht 
werden. Da die Maßnahme in Abstimmung mit der UNB und unter Aufsicht der Um-
weltbaubegleitung durchgeführt werden wird, ist sichergestellt, dass Bodenarbeiten zur 
Anlage feuchter Senken nur in den naturschutzfachlich weniger wertvollen Bereichen 
durchgeführt werden und eine Schädigung der Krautschicht ausgeschlossen werden 
kann. Ob und in welchem Umfang die Anlage von Senken überhaupt erforderlich wer-
den wird, wird sich nach Verschluss/Kammerung der vorhandenen Gräben zeigen. Der 
Antragsteller hat ein Gutachten vorlegt (REGIONALPLAN & UVP 2019), welches be-
reits eine Teilbesiedlung der Fläche durch die Waldschnepfe belegt. Da es sich insge-
samt jedoch um eine 6,3 ha große Maßnahmenfläche handelt und die Reviergröße der 
Waldschnepfe stark variiert, ist die Ansiedlung einer weiteren Waldschnepfe wahr-
scheinlich bzw. nicht auszuschließen. 

 
Bezüglich einer gemäß Einwand mangelhaften Befassung mit ganzjährig geschützten 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist anzumerken, dass auf Grundlage der faunisti-
schen Kartierungen nicht davon auszugehen ist, dass weder im Zuge des ggf. erfor-
derlichen Ausbaus der Zuwegung noch im Rahmen der Baufeldräumung und Anlage 
der WEA zu einer Beseitigung von höhlentragenden Gehölzen kommen wird. Sollten 
dennoch (von der Umweltbaubegleitung) Höhlenbäume gefunden werden, sind diese 
zu erhalten oder an anderer Stelle innerhalb des unmittelbaren Umfeldes in Form von 
Nistkästen oder Fledermauskästen zu ersetzen. Insofern wird dem Einwand stattgege-
ben und eine entsprechende Nebenbestimmung in die Genehmigung aufgenommen. 
 
Beschreibung der Ersatzmaßnahmen: 
 
Zusätzliche Ersatzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da keine zusätzlichen Umwelt-
auswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für 
den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft wurden, vorliegen. 
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Pflanzen:  
 
Beschreibung und Bewertung des Bestands: 

 
Es liegen keine Erkenntnisse über eine Veränderung des Ist-Zustandes seit der Auf-
stellung des B-Plans vor. 

 
Beschreibung der Umweltauswirkungen und Darstellung der Vermeidungs-, Verminde-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen: 

 
Baubedingt 
Im Hinblick auf die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen wird ein-
gewendet, dass die Absenkung des Grundwassers im Rahmen der Grundwasserhal-
tung zu einer Beeinträchtigung von sensiblen und naturschutzfachlich wertvollen Bioto-
pen führen könne. Zudem werden bemängelt die Berechnungsgrundlagen zur Ermitt-
lung des Absenktrichters. Dazu ist zu sagen, dass sich im Umfeld der beiden geplanten 
Anlagen keine grundwasserabhängigen Biotope befinden und demzufolge eine Beein-
trächtigung von wertvollen Biotopen ausgeschlossen werden kann. Zudem ließen sich 
durch eine Verrieselung des geförderten Grundwassers auf umliegenden Flächen 
eventuelle Beeinträchtigungen grundsätzlich vermeiden. Eine Verrieselung wird zudem 
dann erforderlich, wenn das geförderte Grundwasser einen hohen Eisenwert aufweist 
und bei Einleitung in einen Graben Schäden für die Fischfauna zu besorgen wären.  
 
Zusätzliche Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft 
wurden, sind nicht erkennbar. 
 
Anlage- und betriebsbedingt 
Zusätzliche Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft 
wurden, sind nicht erkennbar. 
 
Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausge-
glichen werden sollen 
 
Zusätzliche Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden 
sollen, sind nicht vorhanden, da das Vorhaben sich nicht geändert hat. 
 
Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden sollen 
 
Zusätzliche Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aus-
geschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden sollen, sind nicht erforderlich, da 
keine zusätzlichen Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend 
geprüft wurden, vorliegen. 
 
Beschreibung der Ersatzmaßnahmen: 
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Zusätzliche Ersatzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da keine zusätzlichen Umwelt-
auswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für 
den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft wurden, vorliegen. 
 

 
Biologische Vielfalt: 
 
Beschreibung und Bewertung des Bestands: 
 
Es liegen keine Erkenntnisse über eine Veränderung des Ist-Zustandes seit der Auf-
stellung des B-Plans vor. 
 
Beschreibung der Umweltauswirkungen und Darstellung der Vermeidungs-, Verminde-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen: 
 
Baubedingt 
Im Hinblick auf die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und damit 
auf das Schutzgut biologische Vielfalt wird eingewendet, dass die Absenkung des 
Grundwassers im Rahmen der Grundwasserhaltung zu einer Beeinträchtigung von 
sensiblen und naturschutzfachlich wertvollen Biotopen führen könne. Zudem werden 
bemängelt die Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung des Absenktrichters. Dazu ist zu 
sagen, dass sich im Umfeld der beiden geplanten Anlagen keine grundwasserabhängi-
gen Biotope befinden und demzufolge eine Beeinträchtigung von wertvollen Biotopen 
ausgeschlossen werden kann. Allerdings ließen sich durch eine Verrieselung des ge-
förderten Grundwassers auf umliegenden Flächen eventuelle Beeinträchtigungen 
grundsätzlich vermeiden. Eine Verrieselung wird zudem dann erforderlich, wenn das 
geförderte Grundwasser einen hohen Eisenwert aufweist und bei Einleitung in einen 
Graben Schäden für die Fischfauna zu besorgen wären. 
 
Zusätzliche Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft 
wurden, sind nicht erkennbar. 
 
Anlage- und betriebsbedingt 
Zusätzliche Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft 
wurden, sind nicht erkennbar. 
 
Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausge-
glichen werden sollen: 
 
Zusätzliche Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden 
sollen, sind nicht vorhanden, da das Vorhaben sich nicht geändert hat. 
 
Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden sollen: 
 
Zusätzliche Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aus-
geschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden sollen, sind nicht erforderlich, da 
keine zusätzlichen Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend 
geprüft wurden, vorliegen. 
 
Beschreibung der Ersatzmaßnahmen: 
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Zusätzliche Ersatzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da keine zusätzlichen Umwelt-
auswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für 
den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft wurden, vorliegen. 

 
 
c) Schutzgut Boden 

 
Beschreibung und Bewertung des Bestands: 
 
Es liegen keine Erkenntnisse über eine Veränderung des Ist-Zustandes seit der Auf-
stellung des B-Plans vor.  
 
Beschreibung der Umweltauswirkungen und Darstellung der Vermeidungs-, Verminde-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen: 
 
Zusätzliche Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft 
wurden, sind nicht erkennbar. 
 
Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausge-
glichen werden sollen: 
 
Zusätzliche Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden 
sollen, sind nicht vorhanden, da das Vorhaben sich nicht geändert hat. 
 
Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden sollen: 
 
Zusätzliche Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aus-
geschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden sollen, sind nicht erforderlich, da 
keine zusätzlichen Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend 
geprüft wurden, vorliegen. 
 
Beschreibung der Ersatzmaßnahmen: 
 
Zusätzliche Ersatzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da keine zusätzlichen Umwelt-
auswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für 
den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft wurden, vorliegen. 

 
 
  

d) Schutzgut Wasser 
 

Beschreibung und Bewertung des Bestands: 
 
Es liegen keine Erkenntnisse über eine Veränderung des Ist-Zustandes seit der Auf-
stellung des B-Plans vor.  

 
Beschreibung der Umweltauswirkungen und Darstellung der Vermeidungs-, Verminde-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen: 
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Dem Einwand, eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser könne anhand der Un-
terlagen nicht geprüft werden, kann nicht gefolgt werden.  
Der fachliche Hintergrund zur Wasserhaltung sieht wie folgt aus: 
Um die Baugrube trocken zu halten ist nach derzeitigem Planungsstand eine temporä-
re Grundwasserabsenkung bis mind. 0,5 m unterhalb der Baugrubensohle erforderlich. 
Bei den anzunehmenden Grundwasserständen sind an der WEA 2 Absenkungen von 
1,60 m (235m³/d) und an der WEA 4 Absenkungen von 0,90 m (435 m³/d) erforderlich. 
Im Zuge der numerischen Grundwasserströmungssimulation wurde für die Baugrube 
sogar sicherheitshalber ein größerer Durchmesser von 30 m in Ansatz gebracht. Dies 
führt zu einer konservativen Berechnung der abzusenkenden Grundwassermengen. 
Ebenfalls beruht die Konstruktion der Flurabstandskarte auf rechnerischen Verschnei-
dungen zwischen dem Geländemodell und dem für März 2017 konstruierten Grund-
wassergleichenplan des GWL1. In Anbetracht des überdurchschnittlichen Grundwas-
serniveaus sind die Flurabstände zum Untersuchungszeitpunkt vergleichsweise gering. 
Das bedeutet, dass die Grundlage zur Berechnung der anfallenden Wassermengen 
von einer grundsätzlich sehr ungünstigen Situation ausgehen. 
Die Kalkulationsgrundlage zur Grundwasserabsenkung der Modellierung lieferten die 
Berechnungen und Absenkziele jeder einzelnen WEA. Somit wurden auch die Förder-
raten an den Baugruben der einzelnen WEA getrennt voneinander betrachtet. 
 
Zusätzliche Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft 
wurden, sind nicht erkennbar. 
 
Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausge-
glichen werden sollen: 
 
Zusätzliche Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden 
sollen, sind nicht vorhanden, da das Vorhaben sich nicht geändert hat. 
  
Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden sollen: 
 
Zusätzliche Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aus-
geschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden sollen, sind nicht erforderlich, da 
keine zusätzlichen Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des 
Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend 
geprüft wurden, vorliegen. 
 
Beschreibung der Ersatzmaßnahmen: 
 
Zusätzliche Ersatzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da keine zusätzlichen Umwelt-
auswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für 
den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft wurden, vorliegen. 
 
 

 
e) Schutzgut Klima und Luft 
 

Beschreibung und Bewertung des Bestandes: 
 
Es haben sich seit der Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans keine Änderungen 
am Ist-Zustand ergeben.  
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Beschreibung der Umweltauswirkungen und Darstellung der Vermeidungs-, Verminde-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen: 
 
Über die im B-Plan geprüft und bewerteten Auswirkungen sind keine weiteren Umwelt-
einwirkungen zu erwarten.  
 

 
f) Schutzgut Landschaft 
 

Beschreibung und Bewertung des Bestands: 
 
Es liegen keine Erkenntnisse über eine Veränderung des Ist-Zustandes seit der Auf-
stellung des B-Plans vor. 
 
Beschreibung der Umweltauswirkungen und Darstellung der Vermeidungs-, Verminde-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen: 
 
Zusätzliche Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft 
wurden, sind nicht erkennbar. 
 
Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausge-
glichen werden sollen: 
 
Zusätzliche Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden 
sollen, sind nicht vorhanden, da das Vorhaben sich nicht geändert hat. 
 
Beschreibung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden sollen: 
 
Maßnahmen, die die Umweltauswirkungen ausschließen und vermindern 
 
Zusätzliche Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aus-
geschlossen oder vermindert werden sollen, sind nicht erforderlich, da keine zusätzli-
chen Umweltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstellungs-
verfahrens für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft wur-
den, vorliegen. 
 
Maßnahmen, die die Umweltauswirkungen ausgleichen 
 
Der Einwand, dass die Lage der geplanten Wallhecke aufgrund der Nähe zu einer be-
stehenden Wallhecke problematisch sei und zu einer Wirkungsarmut der Maßnahme 
als solches führe kann aufgrund der fehlenden fachlichen Begründung nicht geteilt 
werden. Die geplante Wallhecke kann auch an der angedachten Stelle „wirken“ und ist 
mit Verweis auf die sogenannten „Redder“ in Schleswig-Holstein nicht problematisch. 
 
Der Einwand, dass das für die Maßnahmen Al-3 sowie entsprechende Maßnahmen für 
den WP Südlich Hörsten vorgesehene Flurstück ist nach Abzug von nicht aufwertbaren 
Flächen (Wallhecke, Feldgehölz) für die geplanten Maßnahmen auch rechnerisch zu 
klein sei, kann nicht nachvollzogen werden. 
 
Zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich, da keine zusätzlichen Um-
weltauswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 
für den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft wurden, vorliegen. 
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Beschreibung der Ersatzmaßnahmen: 
 
In Bezug auf die aus Sicht eines Einwanderhebers zumindest fragwürdigen Berück-
sichtigung des im Genehmigungsverfahren befindlichen Windparks „Welperort“ als be-
stehende Vorbelastung ist zu sagen, dass dieses Vorgehen keinen Einfluss auf die Be-
rechnung und die Höhe des zu zahlenden Ersatzgeldes hat. Das liegt zum einen da-
ran, dass sich die geplanten Anlagen des Windparks „Welperort“ überwiegend in einem 
durch Wälder sichtverschatteten Bereich befinden. Und im Gegensatz zu der beste-
henden Hochspannungsfreileitung wurde der Windpark „Welperort“ auch nicht als be-
stehende Vorbelastung grafisch dargestellt (Abb. Nr. 19, S. 70 UVP-Bericht). Der Ein-
wand ist damit gegenstandslos.  
 
Zusätzliche Ersatzmaßnahmen sind nicht erforderlich, da keine zusätzlichen Umwelt-
auswirkungen, die bei der Umweltprüfung im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für 
den Bebauungsplan bislang nicht bzw. nicht ausreichend geprüft wurden, vorliegen. 
 
 
 

g) Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 

Beschreibung und Bewertung des Bestandes: 
 
Es haben sich seit der Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans keine Änderungen 
am Ist-Zustand ergeben.  

 
Beschreibung der Umweltauswirkungen und Darstellung der Vermeidungs-, Verminde-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen: 
 
Über die im B-Plan geprüft und bewerteten Auswirkungen sind keine weiteren Umwelt-
einwirkungen zu erwarten.  
 
 
 

h) Wechselwirkungen 
 

Die Gesamtheit aller Schutzgüter stellt ein komplexes Wirkungsgefüge dar. Viele Aus-
wirkungen hängen zusammen oder bauen aufeinander auf. 
 
Besondere Wechselwirkungen werden nachfolgend dargestellt: 
 
Der Bau der WEA führt zu einer Versiegelung von Boden. Das wirkt sich auf mehrere 
Schutzgüter aus. So führt das dazu, dass die Bodenfunktionen verloren gehen, u. a. 
die Speicherungsfähigkeit von Niederschlagswasser. Das wiederum führt zu einer Er-
höhung des Wasserabflusses und zu einer verringerten Versickerung. Außerdem führt 
die Überbauung zu einer Zerstörung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. 
 
Die erforderliche baubedingte Wasserhaltung zur Trockenhaltung der Baugrube führt 
zu einer Betroffenheit der Schutzgüter Boden und Wasser. Durch die Absenkung des 
Grundwasserspiegels kann es zu einer Beeinträchtigung angrenzender Moorstandorte 
kommen. Durch die Einleitung des Grundwassers in die angrenzenden Gewässer, 
kann es zu einer Gefährdung von Tieren (Fischen) oder auch Pflanzen (Ausflockung 
von Eisen) kommen. Das hydrogeologische Gutachten belegt aber, dass eine erhebli-
che Betroffenheit auf grundwasserempfindliche Biotope ausgeschlossen werden kann. 
Durch die Reduzierung des Eisengehalts im Grundwasser vor der Einleitung oder 
durch die Verrieselung lassen sich erhebliche Auswirkungen auf die Teilschutzgüter 
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Tiere und Pflanzen ausschließen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Einleit-
stelle durch geeignete technische Maßnahmen gegen Auswaschung an der Sohle oder 
an den Flanken de Grabens gesichert werden muss. Zusammen mit der zeitlichen Be-
grenzung der Einleitung auf voraussichtlich 4 Wochen, kann eine Verschlechterung 
des ökologischen Zustandes des Gewässers ausgeschlossen werden.  
 
Es ist daher insgesamt gesehen nicht von nachteiligen erheblichen Umweltauswirkun-
gen durch Wechselwirkungen auszugehen. 
 
 

Bewertung der Umweltauswirkungen gem. § 20 Abs. 1b 9. BImSchV bzw. 25 UVPG 
sowie Möglichkeiten des Ausgleichs nachteiliger Umweltauswirkungen 
 
Die Umweltauswirkungen des Vorhabens sind auf der Grundlage der zusammenfassenden 
Darstellung gemäß § 25 UVPG zu bewertet und bei der Entscheidung über die Zulässigkeit 
des Vorhabens zu berücksichtigen.  
 
Die Änderung des Schallmodus der WEA 3 zur Nachtzeit von 104,0 dB(A) auf 106 dB(A) 
führt an den berücksichtigten IO zumeist zu einer Verbesserung der Schallsituation im Ver-
gleich zu der im B-Plan berücksichtigten Konfiguration des Schallmodus. Lediglich am IO 3a 
kommt es zu einer Erhöhung des Schallpegels um 1 dB(A) auf 42 dB(A). Der Richtwert für 
diesen IO liegt bei 45 dB(A). Insofern liegt der ermittelte Schallpegel noch 3 dB(A) unterhalb 
des Richtwertes und führt somit nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen. Die Umweltbelas-
tung kann als mäßige Belastung eingestuft werden.  
 
Alle weiteren in der o.a. zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkung berück-
sichtigten Punkte, behandeln die eingegangenen Einwendungen. Vom zugrundeliegenden B-
Plan abweichende oder darüberhinausgehende weitere Umweltauswirkungen liegen nicht 
vor. Ebenfalls liegen keine neuen Erkenntnisse zu den Umweltauswirkungen vor, die im 
Rahmen des B-Planverfahrens berücksichtigt wurden. Daher wurden alle weiteren Umwelt-
auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter bereits hinreichend und abschließend im, dem 
B-Plan zugehörigen, Umweltbericht bewertet. 
 
 
Wechselwirkungen der Schutzgüter 
 
Durch den Bau der WEA entstehen z. T. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen bezo-
gen auf einzelne Schutzgüter, die ausgeglichen bzw. ersetzt werden müssen. Zwischen den 
Schutzgütern bestehen zahlreiche Wechselwirkungen im Sinne von § 2 Abs. 1 Ziff. 4 UVPG, 
die bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen berücksichtigt wurden, indem die Auswir-
kungen bei jedem – auch indirekt – betroffenen Schutzgut bewertet wurden. Die vorstehen-
den Ausführungen zeigen, dass keine der prognostizierten Umweltauswirkungen gemessen 
an den fachgesetzlichen Bewertungsmaßstäben in den Unzulässigkeitsbereich fällt. 
 
 
Schutzgutübergreifende Gesamteinschätzung 
 
Die o.g. Ausführungen zeigen, dass von dem Vorhaben nachteilige Umweltauswirkungen 
ausgehen können. Die Umweltauswirkungen wurden dabei größtenteils bereits im vorliegen-
den Bebauungsplan geprüft und bewertet. Auch die darüberhinausgehenden, in diesem Ver-
fahren betrachteten Umweltauswirkungen fallen nicht in den Unzulässigkeitsbereich.  
 
Die Umweltauswirkungen des Vorhabens wurden erkannt und ihnen wird durch die Regelun-
gen im Genehmigungsbescheid sowie durch die dort festgesetzten Nebenbestimmungen 
Rechnung getragen. 
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IX. Kosten 
 
Sie haben die Kosten des Genehmigungsverfahrens (Gebühren, Auslagen, einschließlich 
der bauaufsichtlichen Genehmigung und die Kosten der Veröffentlichung) zu tragen. 
 
Über die Höhe der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid.  
 
Die Kostenlastentscheidung beruht auf den §§ 1, 5, 9 und 13 des Niedersächsischen Verwal-
tungskostengesetzes (NVwKostG) sowie § 1 der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) und 
lfd. Tarif-Nr. 44.1.1.2.5 und 112.1 des Kostentarifs in der derzeit geltenden Fassung. 
 
 
 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Landkreis Osnabrück, Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück erhoben werden.  
  
Hinweis: 
Der Widerspruch hat gem. § 63 BImSchG keine aufschiebende Wirkung. Das Niedersächsi-
sche Oberverwaltungsgericht Lüneburg, Uelzener Straße 40, 21335 Lüneburg, kann auf An-
trag die aufschiebende Wirkung wiederherstellen (§ 80 Abs. 5 VwGO bzw. § 80 a Abs. 3 
VwGO). 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
 
Pforte 
 
 
Anlagen 
 
- Baubeginnanzeige 
- Baustellenschild 
- Anzeige über die Fertigstellung 
- Gestempelte Bauzeichnungen 
- Antragsunterlagen vom 11.04.2019 (wasserrechtliche Genehmigungsantrag) 
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